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1  Zweck, Aufbau und Arbeitsablauf 

1.1 Einleitung 

Die «Anleitung für die Befragung der Forstdienste im Rahmen der fünften Erhebung 2018–2026» 
beschreibt zusammen mit der «Anleitung für die Feldaufnahmen der fünften Erhebung 2018–2026» 
das Vorgehen und den Ablauf der Arbeiten bei der Datenerfassung für das fünfte Schweizerische 
Landesforstinventar (LFI5). Sie enthält die Aufnahmevorschriften und die Definitionen der Merkmale. 

Nach Abschluss des LFI3 wurde mit dem Wechsel von der periodischen Inventur (LFI1, LFI2, LFI3) 
zur kontinuierlichen Inventur (LFI4, LFI5) eine Neuerung mit Konsequenzen auch für die Forstdienst-
befragung, kurz «Befragung», eingeführt: In den Inventuren LFI1–LFI3 erfolgte die Befragung in der 
Regel wenige Tage oder Wochen nach Abschluss der Felderhebungen in einem Forstkreis. Seit dem 
LFI4 muss von diesem Vorgehen abgewichen werden, weil die Felderhebungen nicht mehr nach 
Forstkreisen organisiert sind. Pro Jahr wird nun ein Neuntel aller Probeflächen terrestrisch erfasst, 
und dieser ist über das ganze Land verteilt. Daher dauert es in den meisten Fällen neun Jahre, bis 
sämtliche Probeflächen eines Forstkreises erfasst sind, und folglich wird auch die Zeitspanne 
zwischen Felderhebung und Befragung lang. 

Die Befragung des LFI5 wird, wie schon im LFI4, in zwei Tranchen durchgeführt. 2022/23 wird eine 
erste Befragung zu den bis dahin im Feld erfassten Probeflächen (Jahresnetze 1–5) stattfinden, die 
Erschliessung nachgeführt, Bildungsplätze erhoben und die Nutzung des LFI durch den Forstdienst 
erfasst. In den Jahren 2026/27 wird dann die Befragung zu den erfassten Probeflächen der Jahres-
netze 6–9 folgen. 

Befragt werden zugängliche und knapp unzugängliche Probeflächen, die terrestrisch als Wald oder 
Gebüschwald interpretiert wurden, sowie unzugängliche Probeflächen ohne terrestrischen  
Wald-/Nichtwald-Entscheid, die im Luftbild als Wald oder Gebüschwald interpretiert wurden. 

1.2 Ziel 

Mit der Befragung des lokalen Forstdienstes (in der Regel des Revierförsters / der Revierförsterin – in 
dieser Anleitung Forstdienst genannt) werden Informationen über die Erschliessung, das Eigentum, 
die Planung sowie über die Bewirtschaftung und Nutzung des Waldes erhoben. Die Angaben zur 
Holzernte werden benötigt, um den Holzernteaufwand zu berechnen, der als Basis für die 
Einschätzung der Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz verwendet werden kann. 

1.3 Grundlagen 

Die vorliegende Anleitung basiert auf: 

– Zingg, A., 1988: Anleitung für die Feldaufnahmen. In: Schweizerisches Landesforstinventar.
Anleitung für die Erstaufnahme 1982–1986, Eidg. Anst. forstl. Versuchswes., Ber. 304: 1–117.

– Stierlin, H.-R.; Brändli, U.-B.; Herold, A.; Zinggeler, J., 1994: Schweizerisches Landes-
forstinventar – Anleitung für die Feldaufnahmen der Erhebung 1993–1995, Eidg. Anst. forstl.
Versuchswes., Birmensdorf, 204 S.

– Keller, M. (Red.), 2005: Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Feldaufnahmen
der Erhebung 2004–2007, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf, 393 S.

– Keller M. (Red), 2013: Schweizerisches Landesforstinventar – Anleitung für die Umfrage- und
Erschliessungserhebung 2013, Eidg. Forschungsanstalt WSL., Birmensdorf, 40 S.

– Düggelin, C., Abegg, M., Bischof, S., Brändli, U. B., Cioldi, F., Fischer, C., & Meile, R. (2020).
Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Feldaufnahmen der fünften Erhebung
2018–2026. WSL Berichte: Vol. 90. 274 S.

Für den fünften Inventurzyklus des Schweizerischen Landesforstinventars wurde die Anleitung für die 
Befragung angepasst und basierend auf einer Bedarfsabklärung sowie methodischen und finanziellen 
Machbarkeitsstudien mit neuen Merkmalen ergänzt. Einige wenige Merkmale werden nicht mehr 
aufgenommen. Merkmale aus Vorinventuren werden im LFI grundsätzlich nicht verändert, damit 
langfristig eine unverzerrte Entwicklung ausgewiesen werden kann. Für solche Merkmale wurden die 
Zielsetzungen, die Definitionen, die Vorgehensweisen und die Codebedeutungen unverändert 
übernommen. 
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Weiterführende Informationen über die im LFI verwendeten Methoden (Stichprobendesign, 
Schätzmethoden, Fernerkundung, Felderhebung, Befragung (inkl. Erschliessungserhebung) beim 
lokalen Forstdienst, Datenerfassungssystem, Datenanalysesystem, Datenqualität und Modelle zu 
Waldressourcen) bietet die folgende Publikation: 

– Fischer, C.; Traub, B. (eds.), 2019: Swiss National Forest Inventory – Methods and Models of
the Fourth Assessment. Managing Forest Ecosystems 35, 431 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-19293-8

1.4 Aufbau der Anleitung 

Die «Anleitung für die Befragung der Forstdienste im Rahmen der fünften Erhebung 2018–2026» 
entspricht in ihrem Aufbau dem Ablauf bei der Befragung des Forstdienstes. Jedes Merkmal besitzt 
eine Merkmals-Identifikationsnummer (MID) und eine Merkmalsbezeichnung. Hinter der Merkmals-
bezeichnung steht in der Regel die Form der Angabe. Bei den einzelnen Merkmalen werden in der 
Regel das Ziel, die Definitionen sowie die Vorgehensweise beschrieben. Wo vorhanden, werden die 
auswählbaren Codes mit Codenummern und Kurznamen aufgelistet. Als zusätzliche Information ist 
der Datenbank-Speicherort der Merkmalsrohdaten in Form von Tabellen- und Spaltennamen direkt 
unterhalb der Merkmalsbezeichnung verfügbar. 

Zur besseren Verständlichkeit werden hier drei Angaben näher beschrieben: 

Referenzinventur 

LFI-Inventur, welche als zeitlicher und methodischer Bezugspunkt für eine aktuelle Beurteilung dient. 
Die Referenzinventur wird nach bestimmten Kriterien aus einer Menge von Vorgabeinventuren 
ausgewählt. Mithilfe dieser Information lässt sich ein bestimmtes Merkmal relativ beurteilen. In vielen 
Fällen ist die Vorinventur die Referenzinventur. 

Technisches Merkmal 

Automatisch oder indirekt bestimmtes Merkmal, welches ohne Zutun des Interviewers / der 
Interviewerin erfasst und gespeichert wird. Diese Merkmale enthalten sowohl für den Ablauf der 
Befragung als auch für die spätere Speicherung der Rohdaten wichtige Beschreibungen. 

Zusatzinformation Datenbank-Speicherort 

Mit der Angabe von SCHEMA.TABLLENNAME.SPALTENNAME steht der Datenbank-Speicherort der 
Rohdaten – entstehend aus dem jeweiligen Merkmal – zur Verfügung. Berechtigte Benutzer können in 
geeigneter Weise per SQL darauf zugreifen. Komplexere Merkmale benötigen mehrere Spalten, um 
den korrekten Datensachverhalt abzubilden. Es ist möglich, dass zu einem Merkmal diesbezüglich 
keine Angaben existieren. In diesem Fall wird das Merkmal nicht gespeichert, sondern lediglich 
angezeigt oder temporär im Datenerfassungsprogramm verwendet. 

1.5 Symbole 

Die Symbole stehen jeweils am rechten Rand der einzelnen Merkmale und haben folgende 
Bedeutungen: 

Beurteilung in Bezug auf die Lage des Probeflächenzentrums (PFZ), Punktentscheid 

Beurteilung für die Interpretationsfläche von 50 x 50 m, deren Seiten parallel zum 
Landeskoordinatennetz liegen, mit dem PFZ im Diagonalenschnittpunkt. 

Beurteilung für den massgebenden Bestand (= Bestand, der das PFZ beinhaltet) innerhalb 
der Interpretationsfläche. 

Erhebungen im Probekreis mit fünf Aren Fläche um das PFZ 

Beurteilung für den Kreis um das PFZ mit 100 m Radius. 
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1.6 Abkürzungen 

BP Betriebsplan 

GIS Geografisches Informationssystem 

GPS Global Positioning System (wird in dieser Aufnahmeanleitung für GNSS [Global 
Navigation Satellite System] verwendet) 

LFI Landesforstinventar 

MID Merkmals-Identifikationsnummer 

NPL National Prioritäre Lebensräume 

PB Probebaum 

PFL Probefläche 

PFZ Probeflächen-Zentrum 

TLM Topografisches Landschaftsmodell 

swissTLM3D Topografisches Landschaftsmodell der Schweiz (swisstopo) 

WEP Waldentwicklungsplan 

WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 

1.7 Messgrössen 

Distanzen: Meter (m) 
Zentimeter (cm) 

Neigung: Prozent (%) 

1.8 Arbeitsablauf 

Die Kantonsforstämter werden frühzeitig darüber informiert, dass in ihrem Kanton eine LFI-Befragung 
vorgesehen ist. Sie informieren ihrerseits die Mitarbeiter des Forstdienstes. Der Interviewer / die 
Interviewerin kontaktiert anschliessend den zuständigen Revierförster / die zuständige Revierförsterin, 
in deren Gebiet die zu beurteilenden Probeflächen liegen / die zu beurteilende Erschliessung liegt und 
vereinbart einen Termin für die Befragung. 

Für die Vorbereitung der Befragung erhält der Forstdienst folgende Informationen: 

– Lage der befragten Probeflächen

– Anleitung für die Befragung der Forstdienste im Rahmen der fünften Erhebung 2018–2026 (pdf)

Der Forstdienst wird gebeten, folgende Unterlagen für die Befragung bereitzustellen: 

– Betriebsplan BP

– Waldentwicklungsplan WEP

– Eingriffskarten

– Plan von Trinkwasserquellzonen

– Informationen zu den Waldeigentümern
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2 Datenerfassungsprogramm, Hardware und 
Datenbank 

2.1 Datenerfassungsprogramm SILVIS 

Das LFI verwendet zur Befragung der lokalen Forstdienste das Datenerfassungsprogramm SILVIS. 
Bei diesem Programm handelt sich um eine Eigenentwicklung des LFI, welche genau auf die 
Bedürfnisse der Benutzenden ausgerichtet ist. Für das LFI5 wurde das gesamte Programm neu 
entwickelt, es ist in Java und in JavaFx für die graphische Benutzeroberfläche geschrieben. 

Mit Hilfe von SILVIS werden die Forstdienste vor Ort über jede einzelne im Feld besuchte und zum 
Revier gehörende Probefläche befragt. Zusätzlich wird neu im LFI5 die bisherige Nutzung von  
LFI-Produkten durch die Forstdienste erfragt. 

Den Einstiegspunkt der graphischen Benutzeroberfläche von SILVIS bilden die beiden Fenster zur 
Auswahl der Probeflächen (Abbildung 1) und zur Auswahl der Forstdienste (Abbildung 2). Die Probe-
flächenauswahl enthält alle Probeflächen, die ein Interviewer oder eine Interviewerin während der 
Befragungssaison befragen muss. SILVIS gibt keine bestimmte Reihenfolge vor, wie die Probeflächen 
abgearbeitet werden müssen. Idealerweise wird ein Forstdienst nach dem anderen sowie ein Kanton 
nach dem anderen abschliessend befragt. Die Befragung einer Probefläche selbst ist hingegen klar 
und straff im Ablauf strukturiert. 

Abbildung 1: Fenster zur Auswahl der vorgegebenen Probeflächen. Eine Farbcodierung zeigt den Status der 
Probenflächenaufnahme an (z.B. «abgeschlossen»). Die Auswahl in Form einer Tabelle kann sortiert oder nach 
Begriffen gefiltert werden. In die Datenbank hochgeladene Probeflächen werden automatisch ausgeblendet, 
können aber manuell wieder eingeblendet werden. Dies führt im Verlauf der Befragung zu einer immer kürzer 
werdenden Tabelle. 
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Abbildung 2: Fenster zur Auswahl der Forstdienste für die Befragung der Nutzung von LFI-Produkten. Die 
Auswahl in Form einer Liste ist nach dem Aufnahmestatus farbcodiert. Es werden auch Befragungen zur Nutzung 
von LFI-Produkten bei Forstdiensten durchgeführt, die keine im Feld aufgenommenen Probeflächen in ihrem 
Revier haben. 

Das Datenerfassungsprogramm SILVIS ist entsprechend der Anleitung zur Befragung der Forst-
dienste gegliedert und der Ablauf folgt der Anleitung vom ersten bis zum letzten Merkmal. Mehrere 
Fragen zu einem Thema können in einem Fenster vereinigt und/oder durch Registerkarten gegliedert 
sein. Der genaue Ablauf der Aufnahme hängt von den Vorgaben aus der Datenbank oder den 
aktuellen Eingaben des Benutzers oder der Benutzerin ab, da einzelne Merkmale unter bestimmten 
Bedingungen nicht erfasst werden müssen (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Dieses Fenster vereinigt die Fragen zur Waldentstehung aus Kapitel 3.3 Waldnutzung, forstliche 
Eingriffe, Schadenflächen. Das Merkmal MID 331 Art der Waldentstehung wird mit einfacher Auswahl 
beantwortet. Die verschiedenen Merkmale (Fragen) sind in Registerkarten gegliedert, um die Übersicht zu 
erhöhen und den Ablauf der Befragung besser zu strukturieren. Im vorliegenden Beispiel ist die Registerkarte 
Aufforstung ausgegraut, da sie nicht beantwortet werden muss, weil beim Merkmal MID 331 Art der Wald-
entstehung «Immer schon Wald» angegeben wurde. Der grüne Bereich zeigt Vorgaben, die als Hilfe bei der 
Beantwortung der Fragen dienen. Diese Vorgaben werden für zahlreiche Fragen aus der Datenbank von 
terrestrischen Erhebungen oder früheren Befragungen zur Verfügung gestellt. 
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Der Umfang an in der Befragung zu erhebenden Daten hat sich im LFI5 markant erweitert. Die 
ursprüngliche Idee der Software, ein analoges Formular elektronisch mit Einfach- und Mehrfach-
antworten abzubilden, wurde grundsätzlich überarbeitet. Im LFI5 werden neben Informationen zur 
Probefläche auch Informationen zur Nutzung und Mortalität einzelner Probebäume erhoben 
(Abbildung 4). Damit erreicht die Befragung einen Detailierungsgrad, welcher in den vorherigen 
Inventuren nicht vorhanden war. 

Abbildung 4: Dieses Übersichtsfenster zeigt eine Auswahl von Probebäumen, welche einzeln oder in Gruppen 
ausgewählt und erhoben werden können. Hier geht es um die Nutzung und Mortalität von Probebäumen. 

Seit dem LFI5 wird bei der Felderhebung jeder Probefläche neben anderen Fotos auch ein 
sphärisches Panoramabild (360°-Foto) aus dem Probeflächenzentrum heraus aufgenommen. Dieses 
360°-Foto der Probefläche wird für die Befragung vorgegeben und vereinfacht so die Kommunikation 
und hilft eine Probefläche während der Befragung korrekt zu verorten. Wenn eine Probefläche zur 
Befragung geöffnet wird, erscheint das dazugehörende 360°-Foto automatisch in einem sphärischen 
Betrachter (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Der Viewer, der mit der Kamera Ricoh THETA Z1 mitgeliefert wird, ermöglicht die Betrachtung eines 
360°-Fotos. Er ermöglicht, sich in der Kugel zu drehen sowie hinein- und hinauszuzoomen. 

SILVIS bildet die Benutzerschnittstelle zwischen dem Ablauf der Befragung vor Ort beim Forstdienst 
und der zentralen Datenbank, in der die Rohdaten gespeichert werden. Daher verfügt das Programm 
über eine gut ausgearbeitete grafische Benutzeroberfläche und einen robusten Übertragungsdienst 
zur Datenbank, um die konsistente Abfolge und Vollständigkeit der Aufnahme zu gewährleisten. 

2.2 Datenqualität 

Die vor Ort gesammelten Rohdaten müssen von hoher Qualität sein, da die Rohdaten den Ausgangs-
punkt der gesamten Datenkette bilden. Alle nachfolgend abgeleiteten Daten, Analysen und 
Ergebnisse basieren auf den beim Forstdienst gesammelten Rohdaten. Folglich wird jede 
Ungenauigkeit in diesem frühen Stadium zu Folgefehlern führen. Es ist daher von entscheidender 
Bedeutung, dass die für die Datenerhebung verwendeten Werkzeuge die Erfassung von fehlerhaften 
Daten bestmöglich verhindern. Durch die Verwendung von SILVIS und die eingebauten, mehrstufigen 
Prüfungen kann dieser Qualitätsanspruch erreicht werden. 

2.3 Hardware und Betriebssystem 

Als Feldgerät wird ein Notebook ThinkPad X1 Carbon Gen 9 von Lenovo zusammen mit einem 
externen 32’’ Bildschirm verwendet. Diese Konfiguration ist optimal beim Forstdienst vor Ort, da die 
Auskunftsperson sowohl die Fragen wie auch die Antwortmöglichkeiten vor sich sieht. Das Notebook 
kann mit einer externen Maus bedient werden. Wir setzen Windows 10 als Betriebssystem ein. Darauf 
ist eine virtuelle Java-Maschine Version 16 installiert, in welcher SILVIS läuft. Neben SILVIS wird auch 
eine an die Bedürfnisse der Datenerfassung angepasste GIS-Applikation (siehe Anhang 1: 
Bedienungsanleitung für die Applikation zur Erfassung von Erschliessungssituation, Rückewegen und 
Bildungsplätzen) eingesetzt. Programme von Drittanbietern werden beispielsweise zur Anzeige von 
PDF-Dateien, 360°-Fotos oder für das Backup auf einen Memorystick verwendet. 
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2.4 Zentrale Datenbank 

SILVIS lädt die erhobenen Rohdaten in eine zentrale Oracle-Datenbank zur dauerhaften Speicherung 
hoch. Die Daten aus SILVIS werden im relationalen Datenbankschema LFI, bestehend aus ca. 50 
Rohdaten-Tabellen, gespeichert. Diese Datenbank enthält die Rohdaten der letzten 40 Jahre. 
Zusätzlich werden etwa 300 Hilfstabellen für kategoriale Attribute unterhalten. 

Für die Erhebung beim Forstdienst muss SILVIS mit einigen Ausgangsdaten, sogenannten Vorgaben, 
versorgt werden, denn das Programm wird teilweise durch vorgegebene Daten von terrestrischen 
Erhebungen oder früheren Befragungen gesteuert. 

Weiterführende Informationen über das im LFI verwendete Datenerfassungsprogramm bietet die 
folgende Publikation: 

– Bischof, S., Stüdeli-Fey, E., & Meile, R. (2019). Raw data collection software in the Swiss NFI.

In C. Fischer & B. Traub (Eds.), Managing forest ecosystems: Vol. 35. Swiss National Forest

Inventory – Methods and models of the fourth assessment (pp. 377-401).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-19293-8_23

https://doi.org/10.1007/978-3-030-19293-8_23
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3  Befragung der Probeflächen 

Definition 
Die Befragung zur PFL bezieht sich bei sämtlichen Merkmalen auf die effektiven, mit dem GPS im 
Feld gemesssenen Koordinaten des PFZ. Diese weichen in der Regel geringfügig von den 
angestrebten Netz-Koordinaten ab. 

3.1 Informationen zur Befragung 

MID 707 Datum (Datum) 
LFI.UMFRAGE.DATUM 

Ziel 
Angabe des Datums der Durchführung der Befragung. 

Definition 
Markiert den Tag der Befragung des Forstdienstes mit Tag, Monat und Jahr (z.B. 22.07.2022). 

Vorgehen 
Das Datum wird ins Datenerfassungsprogramm eingegeben. 

Zeitbezug: Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

MID 2041 Interviewte Person / Ansprechperson (Text) 
LFI.UMFRAGE.PERSINFO 

Ziel 
Nachvollzug, welche Person befragt worden ist (in der Regel der für ein Gebiet zuständige Revier-
förster / die für ein Gebiet zuständige Revierförsterin) und Grundlage für die Planung von künftigen 
Forstdienstbefragungen durch das LFI. 

Vorgehen 
Zu Beginn der Befragung werden Name und Vorname der befragten Person ins Datenerfassungs-
programm eingegeben. 

Zeitbezug: Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

MID 704 Interviewer (Zahl) 
LFI.UMFPERS.PERSNR 

Ziel 
Nachvollzug, von welcher Person die Forstdienstbefragung durchgeführt wurde. 

Definition 
Jede Person, die an den Datenaufnahmen für das LFI beteiligt ist oder für das Projekt LFI diese Daten 
bearbeitet, besitzt eine eindeutige Personalnummer. Die für die Datenbank verantwortlichen Personen 
vergeben die Personalnummern. 

Vorgehen 
Zu Beginn der Forstdienstbefragung wird die Personalnummer des Interviewers / der Interviewerin ins 
Datenerfassungsprogramm eingegeben. 

Zeitbezug: Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

MID 2014 Netzjahr aus Vorinventuren (Zahl) 
Dynamisch vorgegeben aus Datenbank als VIRTNETJAHR 

Ziel 
Technisches Merkmal. Die Information wird dem Datenerfassungsprogramm aus der Datenbank 
vorgegeben, damit bei Nichtverfügbarkeit anderer Zeitpunkte diese Jahreszahl verwendet werden 
kann. Das Netzjahr einer PFL (Clusternummer) bestimmt sich aus dem theoretischen 9-Jahres-Netz 
des LFI und den jeweiligen Startjahren der Zyklen. Beispiel: Das 3. Netz des LFI4 entspricht dem Jahr 
2011. 
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Vorgehen 
Die Zahl wird vom Datenerfassungsprogramm vorgegeben. 

3.2 Eigentum und Waldfunktionen 

MID 628 Eigentum aus Vorinventuren (Code) 
LFI.UMFRAGE.EIGVORG 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob aus Vorinventuren Informationen zum Waldeigentümer vorhanden 
sind oder nicht. Diese dienen als Grundlage für Aussagen über die Entwicklung von Eigentums-
verhältnissen im Verlauf der Zeit. 

Vorgehen 
Der Code wird vom Datenerfassungsprogramm vorgegeben. 

Codebedeutung 

1 vorhanden 

2 nicht vorhanden 

MID 365 Eigentum (Code) 
LFI.UMFRAGE.EIGENTUM 

Ziel 
Erfassung der Eigentumsverhältnisse im Wald. 

Definition 
Erfasst wird der Eigentümer der Fläche (Grundbucheintrag) in der das PFZ liegt zum Zeitpunkt der 
Felderhebung LFI5. Falls der damalige Eigentümer nicht klar angegeben werden kann, wird der 
Eigentümer zum jetzigen Zeitpunkt (Forstdienstbefragung LFI5) erfasst. Liegt das PFZ in einer 
dauernd nicht bestockten Waldfläche (Nutzungskategorie A), so wird der Eigentümer des nächst-
gelegenen Punktes innerhalb der Reduktionslinie angegeben. Kantonsspezifische Eigentums-
bezeichnungen sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Die nachfolgende Zusammenstellung der in den Kantonen gebräuchlichen Eigentumsbezeichnungen 
wurde aus der Anleitung LFI1 (vgl. Anleitung für die Erstaufnahme 1982–1986, S.45) übernommen. 

Tabelle 1: Kantonsspezifische Eigentumsbezeichnungen und deren Codezugehörigkeit 

Eigentumskategorie Kanton Eigentum 

Allmendbürgergemeinde UR 5 

Bergschaft BE 7 

Burgerbäuert BE 4 

Burgergemeinde BE, VS 4 

Burgerliche Korporation BE 5 

Bäuert, Bäuertgemeinde BE 4 oder 7 

Bürgergemeinde UR 5 

Bürgerliche Korporation GR 5 

Commune des usagers VD 3 

Comune patriziale GR 4 

Consortage VS 7 

Corporazione patriziale GR 5 

Degagna TI 5 

Einheitsgemeinde TG 3 

Gemischte Gemeinde BE 3 

Korporationsbürgergemeinde UR 5 

Korporationsgemeinde LU, OW, ZG 5 
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Meliorationsgenossenschaft ZH, AG 7 

Munizipalgemeinde TG 3 

Ortsbürgergemeinde AG 4 

Ortsbürgerliche Korporation SG 5 

Ortsgemeinde SG 4 

Ortsgemeinde TG 3 

Patriziato TI 4 

Rechtsamegemeinde BE 7 

Tagwen GL 4 

Uerte NW 5 

Unterabteilung BE 3 

Vicinanza TI 5 

Village VD 3 

Vorgehen 
Die Erfassung der Eigentumsart erfolgt nach Auskunft des Forstdienstes. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 365 
Eigentum) 

Codebedeutung 

1 Bund Wald des EDI, des VBS, der SBB und anderer Bundesstellen (inkl. 
Gesellschaften und Betrieben des Bundes) 

2 Kanton Staatswald und Wald von kantonalen Betrieben (landwirtschaftliche 
Schulen, Strafanstalten, usw.) 

3 Polit. Gemeinde Wald von politischen Gemeinden, Einwohnergemeinden und sog. 
gemischten Gemeinden 

4 Bürgergemeinde1, 2 Wald von Bürgergemeinden (in all ihren unterschiedlichen 
Bezeichnungen), Schul-, Kirch- und Armengemeinden 

5 Korporation1, 2 Wald von Körperschaften, die nach den kantonalen Vorschriften dem 
öffentlichen Recht unterstehen, z.B. Korporationen, Genossamen, Uerten 

6 Einzeleigentum Wald von Einzelpersonen sowie Wald im Gesamteigentum  
(z.B. Erbengemeinschaft, Gemeinderschaft) und Miteigentum 

7 Gesellschaft1 Wald von Körperschaften, die dem privaten Recht unterstehen, zum 
Beispiel Wald von Gesellschaften (z.B. Aktiengesellschaften), Vereinen 
(z.B. Pro Natura), Klöstern/Stiften, Privatwaldverbänden, 
(Holz-/Alp-)genossenschaften, (Holz-/Alp-)korporationen 

1 Ist die Zuordnung aufgrund des Namens (z.B. «Korporation» oder «Bäuert[gemeinde]») unklar, 
folgende Fragen stellen: «Untersteht die Körperschaft dem öffentlichen oder dem privaten 
Recht?». Ist die Antwort «öffentlich», dann gilt Code 4 Bürgergemeinde oder 5 Korporation. Ist 
die Antwort «privat», dann gilt Code 7 Gesellschaft. 

2 Die Bürgergemeinden im Kanton Uri sind Teil der Korporation Uri und zählen damit zu  
Code 5 Korporation und nicht zu Code 4 Bürgergemeinde. 

MID 618 Eigentum Mutationsgrund (Code) 
LFI.UMFRAGE.EIGMUT 

Ziel 
Erfassung des Grundes für Eigentumsänderungen. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls die Eingabe bei MID 365 Eigentum von der Vorgabe basierend auf der 
aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur abweicht. Der Grund für die unterschiedliche 
Angabe wird vom Forstdienst erfragt. 
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Codebedeutung 

1 Handänderung Das Waldeigentum ging an einen neuen Eigentümer einer anderen 
Kategorie über. 

2 Korrektur Keine Handänderung mit Kategorienwechsel, aber Eigentumsangabe aus 
der Referenzinventur deckt sich nicht mit aktueller Einschätzung. Die 
Differenz ist nicht erklärbar (z.B. Fehler in der Referenzinventur). 

MID 604 Status Aufnahme spezielle Waldfunktionen (Code) 
LFI.UMFRAGE.WAFUNKSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme der speziellen Waldfunktionen durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Aufnahme der speziellen Waldfunktionen durchgeführt 

MID 327 Spezielle Waldfunktionen (Code) 
LFI.WAFUNKS.WAFUNK 

Ziel 
Primär funktionsspezifische Stratifizierung von Zustand und Entwicklung im Schweizer Wald, 
sekundär grobe Quantifizierung der speziellen Waldfunktionen und tertiär Grundlage für 
Waldfunktionen-Modellierung. 

Definition 
Art der speziellen Waldfunktionen von erheblicher lokaler Bedeutung gemäss Planungsgrundlagen 
(WEP, BP, andere). Falls keine Waldfunktionen ausgeschieden wurden (z.B. Funktionenkartierung), 
erfolgt eine gutachtliche Einschätzung durch den Forstdienst. Erhoben werden alle lokal wichtigen 
Waldfunktionen (bedeutende lokale Interessen/Ansprüche sind vorhanden). Massgebend für die 
Codes 2 Holzproduktion und 3 landwirtschaftliche Nutzung sind die Interessen des Eigentümers. 
Massgebend für die Codes 4–14 sind die öffentlichen Interessen (meist die Ansprüche der lokalen 
Bevölkerung). 

Wälder ohne spezielle Waldfunktionen haben immer eine allgemeine Waldfunktion, die aber nicht 
explizit erhoben wird. 

Als allgemeine Waldfunktion gelten: Klimaregulierung, Wasserregulierung, Wasser- und Luftfilterung, 
Lärmschutz, Bodenschutz, Sauerstoffproduktion, Landschaftsgliederung und Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen. 

Code 13 Schutzwald setzt immer das Vorhandensein von Schutzobjekten (Menschen, Gebäuden, 
Strassen, Infrastrukturanlagen) voraus. Der Wald selbst ist in der Regel kein Schutzobjekt: «Wald 
schützt Wald» ist eine allgemeine Waldfunktion. 

Der Code 13 Schutzwald entspricht der Einschätzung des lokalen Forstdienstes. Sie ist nicht zu 
verwechseln mit «Schutzwald gemäss Silvaprotect», kann aber mit diesem übereinstimmen 
(Silvaprotect: Schutzwälder gemäss Ausscheidung der Kantone nach Bundesrichtlinien). Dort ist 
Schutzwald definiert als «Wald, der ein anerkanntes Schadenpotenzial gegen eine bestehende 
Naturgefahr schützen oder die damit verbundenen Risiken reduzieren kann» (BAFU, Kantons-
oberförsterkonferenz Nov. 2007). Schutzwald gemäss Silvaprotect wird im LFI mit Hilfe des GIS 
erfasst. Schutzwald gemäss Aussage des Forstdienstes wird wie bis anhin über die 
Forstdienstbefragung erfasst. 

Der Code 14 CO2-Senke betrifft Wälder, deren Bewirtschaftung explizit angepasst wurde  
(z.B. CO2-Zertifizierung inkl. Zertifikatshandel), um durch einen Vorratsaufbau CO2 aus der 
Atmosphäre zu assimilieren. 

Vorgehen 
Die speziellen Waldfunktionen werden beim Forstdienst erhoben. Dieser stützt sich auf die aktuellen 
planerischen Grundlagen von Kanton, Region und Betrieb. Fehlen Pläne oder sind nicht alle Wald-
funktionen enthalten, erfolgt eine gutachtliche (ergänzende) Einschätzung durch den zuständigen 
Forstdienst, bei Bedarf in Absprache mit dem Kreisförster / der Kreisförsterin. Es stellt sich somit die 
Frage, wonach sich der Forstdienst bei einem Eingriff richtet. Mehrfachnennungen sind möglich. 
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Falls keine spezielle Waldfunktion angegeben wird, folgt vom Datenerfassungsprogramm die Kontroll-
frage, ob wirklich keine spezielle Waldfunktion vorhanden ist. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

2 Holzproduktion Holzproduktion 

3 landw. Nutzung landwirtschaftliche Nutzung (Wytweiden, Selven) 

4 Windschutz i. d. R. Windschutz von Landwirtschaftsgebieten

5 Trinkwasserschutz Trinkwasserschutz 

8 Naturschutz Reservate, Naturschutzgebiete (Biotop- und Artenschutz), seltene und 
besondere Waldstandorte mit spezifischen Massnahmen (Schutz, 
Pflege, Förderung Biodiversität), Naturschutzobjekte 

9 Landschaftsschutz Landschaftsschutz 

10 Wildzone Wildeinstandsgebiet, Wildruhezone 

11 Erholung Erholung, Sport 

12 Militär Waffenplätze 

13 Schutzwald Schutz vor Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, Rutsch, Erosion, 
Murgang, Hochwasser) 

14 CO2-Senke Kohlenstoffsenke 

MID 402 Grundlagen spezielle Waldfunktionen (Code) 
LFI.UMFRAGE.WAFKTBAS 

Ziel 
Hinweis, auf welchen Grundlagen die Angaben zu den speziellen Waldfunktionen basieren. 

Vorgehen 
Der Forstdienst gibt an, ob die unter MID 327 Spezielle Waldfunktionen erfassten Codes schriftlich in 
Karten oder Plänen festgehalten sind, oder ob sie auf gutachtlichen Einschätzungen beruhen. 

Codebedeutung 

1 Karte oder Plan Informationen für alle Waldfunktionen aus Karten oder Plänen (auch WEP 
und Entwürfe) 

2 gemischt Informationen aus Karten oder Plänen, ergänzt durch gutachtliche 
Einschätzungen 

3 Gutachten rein gutachtliche Einschätzung aller Waldfunktionen 

MID 911 Vorrangfunktion 2 (Zahl, 1) 
LFI.WAFUNKS.WAFUNKRANK 

Ziel 
Stratifizierung von Zustand und Entwicklung im Schweizer Wald sowie Quantifizierung der wichtigsten 
Waldfunktion. 

Definition 
Art der wichtigsten speziellen Waldfunktion (Vorrangfunktion) gemäss Planungsgrundlagen (WEP, BP, 
andere) oder gutachtlicher Einschätzung durch den Forstdienst. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls unter MID 327 Spezielle Waldfunktionen mindestens eine Wald-
funktion angegeben wurde. Die wichtigste dort angegebene Waldfunktion hat Vorrangfunktion und 
erhält somit den Wert «1». Anhaltspunkte bilden die Antworten auf folgende Fragen: 

– Was hat Priorität im Konfliktfall? (z.B. «Naturschutz» oder «Erholung»)

– Auf welche Funktion wird bei der Nutzung und Pflege massgeblich geschaut? (in der Regel
«Holzproduktion»)
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Die folgende Liste kann als Richtlinie für die Ermittlung der Vorrangfunktion helfen. Im Zweifelsfall 
hat die Funktion weiter oben in der Liste Priorität: 

– «Schutzwald» hat Vorrang, wenn das PFZ nach Kenntnis des Forstdienstes im Perimeter
Silvaprotect liegt.

– «Naturschutz» hat Vorrang bei ausgewiesenen Schutzgebieten (z.B. Waldreservate, Natur-
schutzgebiete).

– «Trinkwasserschutz» hat Vorrang, wenn das PFZ in Schutzzone 1 liegt, in den anderen Fällen
(Schutzzone 2, 3, Sm und Sh) kann Trinkwasserschutz Vorrangfunktion haben, falls keine der
anderen Funktionen Vorrang hat.

– «Erholung» hat Vorrang, wenn die PFL Erholungsanlagen tangiert: Parcours, Skilifte, Rast-
plätze mit Tisch und Feuerstelle, Aussichtspunkte mit entsprechenden forstlichen Eingriffen,
sehr stark frequentierte Wanderwege, die den Aufwand für die Holznutzung massiv (z.B. über
50 %) erhöhen.

– «Militär» hat nur Vorrang auf einem Waffenplatzareal.

– «Schutzwald» ausserhalb des Perimeters Silvaprotect, «Wildzonen» und «Landschaftsschutz»
haben nur dann Vorrang, wenn eine normale Holznutzung wesentlich eingeschränkt ist (z.B. im
Schutzwald durch niedrigere Eingriffsstärke, Notwendigkeit von quer zur Fallrichtung
liegengelassenem Holz).

– «CO2-Senke» hat Vorrang, wenn ein Gebiet explizit dafür ausgewiesen wurde
(z.B. CO2-Zertifizierung inkl. Zertifikatshandel). Holznutzung kann stattfinden (z.B. zur Erhaltung
eines hohen Zuwachses), ist dann aber nicht die Vorrangfunktion.

– In allen übrigen Fällen ist «Holzproduktion» die Vorrangfunktion.

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

MID 912 Grundlagen Vorrangfunktion 2 (Code) 
LFI.UMFRAGE.WAFKTVORBAS 

Ziel 
Hinweis, auf welchen Grundlagen die Angabe zur Vorrangfunktion basiert. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls unter MID 327 Spezielle Waldfunktionen mindestens eine Wald-
funktion angegeben wurde. Der Forstdienst gibt an, ob der unter MID 911 Vorrangfunktion 2 erfasste 
Code schriftlich in Karten oder Plänen festgehalten ist, oder er auf gutachtlicher Einschätzung beruht. 

Codebedeutung 

1 Karte oder Plan Information zur Vorrangfunktion aus Karten oder Plänen (auch WEP und 
Entwürfe) 

2 Gutachten gutachtliche Einschätzung der Vorrangfunktion 

MID 2025 Status Aufnahme Flächenschutzmassnahmen (Code) 
LFI.UMFRAGE.FLSCHTZUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme der Flächenschutzmassnahmen bei der Forstdienst-
befragung durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Flächenschutzmassnahmenaufnahme durchgeführt 

MID 2018 Flächenschutzmassnahmen (Code) 
LFI.FLSCHTZUMFS.FLSCHTZUMF 

Ziel 
Angabe über die Waldfläche, auf welcher im Rahmen der Biodiversitätsförderung Subventionen für 
verschiedene Flächenschutzmassnahmen erteilt wurden. 
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Vorgehen 
In Bezug auf das PFZ wird beim Forstdienst erfragt, ob es sich in einem aktuell gültigen, vertraglich 
geschützten Perimeter für Flächenschutz befindet. Grundsätzlich wird ein Code genannt, der Code 5 
Generhaltungsgebiet kann aber auch mit Code 2 Naturwald oder Code 3 Sonderwald kombiniert 
werden. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

2 Naturwald PFZ liegt in einem aktuell gültigen, vertraglich geschützten 
Naturwaldreservat. 

3 Sonderwald PFZ liegt in einem aktuell gültigen, vertraglich geschützten 
Sonderwaldreservat. 

4 Altholzinsel PFZ liegt in einer aktuell gültigen, vertraglich geschützten 
Altholzinsel. 

5 Generhaltungsgebiet PFZ liegt in einem aktuell gültigen, vertraglich geschützten 
Generhaltungsgebiet. 

MID 603 Wald im Einzugsgebiet von gefassten Trinkwasserquellen (Code) 
LFI.UMFRAGE.QUELL 

Ziel 
Bedeutung des Waldes für die Trinkwasserversorgung. Quantifizierung der Einzugsgebiete von 
gefassten Quellen. 

Definition 
Als gefasste Trinkwasserquellen gelten Quellen, deren Wasser direkt (ohne zusätzliche Aufbereitung) 
der Trinkwasserversorgung zugeleitet wird und zumindest temporär oder teilweise als Trinkwasser für 
Menschen genutzt wird. Reine Viehtränken auf Weiden, in der Regel ohne eigentliche Quell-
fassungen, werden nicht berücksichtigt. 

Einzugsgebiete liegen nicht zwingend in einer Trinkwasserschutzzone. Trinkwasserschutzzonen, auch 
solche der Grundwasserversorgung, werden separat erfasst (GIS Kantone/Bund). Installationen der 
Grundwasserversorgung (Pumpwerke) gelten nicht als Trinkwasserquellen. 

Vorgehen 
Die Einzugsgebiete gefasster Trinkwasserquellen werden vom Forstdienst gutachtlich eingeschätzt. 
Es ist bei der Einschätzung zu beachten, dass die Fläche des Einzugsgebietes abhängig von der 
mittleren Quellschüttung, dem Jahresniederschlag und der Topographie ist. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 PFZ ausserhalb Einzugsgebiet Quellfassung 

2 PFZ innerhalb Einzugsgebiet Quellfassung 

MID 606 Status Erholungsnutzungsaufnahme, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERHNUTSUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Erholungsnutzungsaufnahme bei der Forstdienstbefragung 
durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Erholungsnutzungsaufnahme durchgeführt 
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MID 330 Intensität der aktuellen Erholungsnutzung (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERHNUTINTUMF 

Ziel 
Angabe des Ausmasses der Erholungsnutzung aus Sicht des Forstdienstes als Indikator für 
ökologischen Stress (Belastung) und aktuelle Bedeutung der Erholungsnutzung. 

Definition 
Durchschnittliche tägliche Besucherfrequenz aus allen Erholungsnutzungen bezogen auf das gesamte 
Jahr, bzw. auf die massgebende Saison (vgl. MID 403 Saisonalität der aktuellen Erholungsnutzung). 
Sie wird grob eingeschätzt für «normale» Tage. Extreme wie Massenveranstaltungen gelten nicht als 
«normale» Tage. Besucher werden nur erfasst, wenn der Erholungsaspekt im Zentrum steht. 

Berufsverkehr und Transitfahrten sowie Autobahn- und Zugfahrten gelten generell nicht als Erholungs-
nutzung. Fahrten auf Transportanlagen, die überwiegend dem Tourismus dienen (z.B. Rigi Bahnen, 
Luftseilbahn Schwägalp–Säntis usw.), gelten als Erholungsnutzung. Auch die Nutzung des Waldes zu 
Bildungszwecken (Waldkindergärten, Waldtage durch Schulen usw.) wird hier miteinbezogen, obwohl 
in der Terminologie der Ökosystemleistungen die Bildungsleistung eine eigene, von der Erholungs-
leistung getrennte Kategorie darstellt. Die Jagd ist eine flächendeckende, temporäre Nutzung und wird 
hier ebenfalls nicht erfasst. 

Vorgehen 
Die Intensität der aktuellen Erholungsnutzung wird für die Wälder inkl. eines Puffers von 10 m 
(Reduktionslinie + 10 m) abgeschätzt, welche im Radius von 100 m um das PFZ liegen. Wird ein 
Erholungsort (Strasse, Weg, Spielplatz usw.) angeschnitten, wird dieser in die Schätzung mit 
einbezogen. 

Bei saisonalen Unterschieden wird wie folgt vorgegangen: 

- Falls in der schwachen Saison mindestens Code 3 gering zutrifft, wird der Durchschnitt über
das ganze Jahr abgeschätzt.

- Falls in der schwachen Saison Code 1 keine oder 2 sehr gering zutrifft, wird nur die
Besucherfrequenz während der Hauptsaison abgeschätzt.

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 595 Intensität der aktuellen Erholungs-
nutzung, Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 keine weniger als 10 Personen pro Jahr 

2 sehr gering weniger als 1 Person pro Tag 

3 gering 1–10 Personen pro Tag 

4 mässig 11–100 Personen pro Tag 

5 gross 101–500 Personen pro Tag 

6 sehr gross mehr als 500 Personen pro Tag 

MID 403 Saisonalität der aktuellen Erholungsnutzung (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERHSAIS 

Ziel 
Information über die jahreszeitliche Verteilung der Erholungsnutzung. 

Definition 
Oft wird die Erholungsnutzung ganzjährig praktiziert, beispielsweise bei typischer Naherholung im 
Siedlungsraum. Insbesondere im Gebirge können aber lokal grosse jahreszeitliche Unterschiede 
auftreten, beispielsweise nur Wandertourismus während der Vegetationsperiode oder nur Ski-
tourismus im Winter. Die Erholungsnutzung wird als saisonal angegeben, wenn nur in einer Jahreszeit 
(Vegetationsperiode oder Winter) weniger als eine Person pro Tag Erholung sucht. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 330 Intensität der aktuellen Erholungsnutzung ≠ Code 1 keine. 
Gutachtliche Einschätzung durch den Forstdienst (Erfahrungswert). 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 
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Codebedeutung 

1 ganzjährig mehr oder weniger ganzjährig genutzt 

2 Vegetationsperiode fast nur in Vegetationsperiode genutzt (nicht im Winter) 

3 Winter fast nur im Winter genutzt (nicht während der Vegetationsperiode) 

MID 329 Art der aktuellen Erholungsnutzung (Code) 
LFI.ERHNUTSUMFS.ERHNUTSUMF 

Ziel 
Qualifizierung der Waldfläche mit aktuell praktizierter Erholungsnutzung nach Erholungstyp 
(Aktivitätstyp). 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 330 Intensität der aktuellen Erholungsnutzung ≠ Code 1 keine. 
Die Beurteilung erfolgt für alle Wälder inkl. eines Puffers von 10 m (Reduktionslinie + 10 m), welche im 
Radius von 100 m um das PFZ liegen. Wird ein Erholungsort (Strasse, Weg, Spielplatz usw.) 
angeschnitten, wird dieser in die Schätzung mit einbezogen. Erfasst werden alle praktizierten 
Erholungsarten der bei MID 330 Intensität der aktuellen Erholungsnutzung berücksichtigten Besucher. 
Mehrfachnennungen sind möglich. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 593 Art der aktuellen Erholungsnutzung, 
Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 Spaziergang Spazieren 

2 Wandern Wandern (inkl. Transportanlagen) 

3 Joggen Joggen, Laufen 

4 Radfahren Radfahren, Radwandern 

5 Biken Mountain-Biken, Cross-Biken 

6 Ski und Snowboard Skifahren und Snowboarding (inkl. Transportanlagen) 

7 Langlauf Ski-Langlauf 

8 Schneeschuh Schneeschuhwandern 

9 Reiten Reiten 

10 Lagern Camping, Picknicken, Festen (inkl. Waldhütten) 

11 andere Aktivitäten andere Freizeitaktivitäten (Pilze sammeln, Orientierungslauf, 
Bergsteigen usw.) 

3.3 Waldnutzung, forstliche Eingriffe, Schadenflächen 

MID 331 Art der Waldentstehung, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.WALDENTUMF 

Ziel 
Ursprung des Waldes (Waldgeschichte). 

Definition 
Wälder, die nach bestem Wissen nie gerodet wurden, gelten als Code 1 immer schon Wald. Wälder 
die bekanntermassen im Verlauf der letzten Jahrhunderte (wieder-)entstanden sind, werden 
differenziert nach Entstehungsart. Die Entstehungsart der aktuellen Bestockung (heutiger Bestand) 
wird separat erhoben. 

Vorgehen 
Einschätzung durch den Forstdienst, basierend auf dessen Kenntnissen und lokal verfügbaren Unter-
lagen über Aufforstungen. Bestehen Zweifel, ob ein Gebiet immer schon Wald war oder in den letzten 
Jahrhunderten neu entstanden ist, wird der Code 5 unbekannt, ob natürliche, künstliche oder 
gemischte (Wieder-)Bewaldung gewählt. 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 331 Art der 
Waldentstehung, Forstdienstbefragung) sowie Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 596 Art der 
Waldentstehung, Feldaufnahme) 
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Codebedeutung 

1 immer schon Wald 

3 künstliche Wiederbewaldung (Aufforstung) 

4 gemischte Wiederbewaldung 

5 unbekannt, ob natürliche, künstliche oder gemischte (Wieder-)Bewaldung 

6 natürliche Wiederbewaldung von ehemaligem Waldgebiet 

7 natürliche Bewaldung von ehemals waldfreiem Gebiet (z.B. infolge Klimawandel) 

MID 332 Jahr der Aufforstung, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.AUFFORUMF 

Ziel 
Dokumentation der Waldgeschichte. 

Definition 
Jahr der Aufforstung gemäss lokalen Kenntnissen und Unterlagen über Schutzwaldaufforstungen, 
Aufforstungen von Kriegsrodungen und Ersatzaufforstungen. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 331 Art der Waldentstehung, Forstdienstbefragung = Code 3 
künstliche Wiederbewaldung (Aufforstung) oder 4 gemischte Wiederbewaldung. Einschätzung durch 
den Forstdienst. 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 332 Jahr der 
Aufforstung, Forstdienstbefragung) sowie Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 597 Jahr der 
Aufforstung, Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 vor 1851 

2 1851–1860 

3 1861–1870 

4 1871–1880 

5 1881–1890 

6 1891–1900 

7 1901–1910 

8 1911–1920 

9 1921–1930 

10 1931–1940 

11 1941–1950 

12 1951–1960 

13 1961–1970 

14 1971–1980 

15 1981–1990 

16 1991–2000 

17 2001–2010 

18 2011–2020 

19 2021–2030 

MID 404 Art der Bestandesentstehung, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.BESTEVOLUMF 

Ziel 
Ursprung des aktuellen Hauptbestandes (Oberschicht) als Dokumentation der Bestandesgeschichte. 
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Vorgehen 
Einschätzung durch den Forstdienst. Verfügt der Forstdienst über keine Kenntnisse, gilt die 
Einschätzung des Interviewers / der Interviewerin. Kann auch er/sie keine verlässlichen Angaben 
machen, gilt Code 4 unbekannte Verjüngung. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 404 Art der 
Bestandesentstehung, Forstdienstbefragung) sowie Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 598 Art 
der Bestandesentstehung, Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 natürliche Verjüngung (100 % Naturverjüngung) 

2 künstliche Verjüngung (< 20 % Naturverjüngung) 

3 gemischte Verjüngung (20–99 % Naturverjüngung) 

4 unbekannte Verjüngung 

MID 341 Jahr der letzten Beweidung (Code) 
LFI.UMFRAGE.WEIDHIS 

Ziel 
Datierung der wichtigsten landwirtschaftlichen Nebennutzung im Wald (Waldgeschichte), auch als 
Indikator für Stoffeinträge und Stoffausträge. 

Definition 
Bei wieder bewaldeten oder neu bewaldeten Gebieten wird ab dem Zeitpunkt beurteilt, wo die PFL die 
LFI-Waldkriterien erfüllte. 

Liegt das PFZ in der Nutzungskategorie A (dauernd nicht bestockte Waldfläche – Definition siehe 
«Anleitung für die Feldaufnahmen der fünften Erhebung 2018–2026» – so wird jener benachbarte 
Bestand beurteilt, der den grössten Anteil an der PFL (5-Aren-Kreis) ausmacht. 

Vorgehen 
Befragung des Forstdienstes. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 341 Jahr der 
letzten Beweidung) sowie aus der Felderhebung LFI5 (MID 204 Beweidungsart und MID 205 
Beweidungsintensität) 

Codebedeutung 

0 vermutlich nie beweidet 

1 vor 1851 

2 1851–1860 

3 1861–1870 

4 1871–1880 

5 1881–1890 

6 1891–1900 

7 1901–1910 

8 1911–1920 

9 1921–1930 

10 1931–1940 

11 1941–1950 

12 1951–1960 

13 1961–1970 

14 1971–1980 

15 1981–1990 

16 1991–2000 

17 2001–2010 

18 2011–2020 

19 2021–2030 
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MID 917 Referenzdatum zur Aufnahme letzter Eingriffe (Datum) 
LFI.UMFRAGE.EINGUMFREFDAT 

Ziel 
Technisches Merkmal. Es wird zur Präzisierung von Zeiträumen (MID 2045 Erfassungszeitraum für 
letzten Forstlichen Eingriff, MID 610 Kalenderjahr alle Eingriffe seit Referenzdatum, MID 611 Art alle 
Eingriffe seit Referenzdatum) herangezogen. 

Definition 
Das Referenzdatum wird durch die Datenvorgabe bzw. das Datenerfassungsprogramm berechnet. Es 
basiert auf: 

a) dem Datum der Felderhebung LFI4, falls dieses vorliegt und die PFL Wald (inkl. Gebüschwald)
war (terrestrisch oder bei unzugänglichen PFL im Luftbild) oder

b) dem Datum der Forstdienstbefragung LFI3, falls dieses vorliegt oder

c) auf einem theoretischen Aufnahmedatum LFI4 entsprechend dem 1. April des LFI4-Netzjahres,
das den betroffenen PFL-Koordinaten entspricht. Dieser Fall kommt bei neuen, erstmals
erfassten Proben zur Anwendung.

Vorgehen 
Das Referenzdatum wird vom Datenerfassungsprogramm vorgegeben und gespeichert. 

MID 2045 Erfassungszeitraum für letzten forstlichen Eingriff (Code) 
LFI.UMFRAGE.EINGRIZEITR 

Ziel 
Angabe, ob der letzte forstliche Eingriff im Erfassungszeitraum stattgefunden hat. 

Definition 
Für den letzten forstlichen Eingriff wird der Erfassungszeitraum folgendermassen definiert: 

a) Auf bisherigen Waldprobeflächen wird der letzte Eingriff vor dem Datum der Felderhebung LFI5
und nach dem Referenzdatum zur Aufnahme letzter forstlicher Eingriffe (MID 917) erfasst.

b) Auf neuen, erstmals erfassten, Waldprobeflächen wird der letzte Eingriff (oder bei fehlenden
Eingriffen die Bestandesgründung) vor dem Datum der Felderhebung LFI5 erfasst.

Vorgehen 
Zeitbezug: Gemäss Definition 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 334 Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff, 
Feldaufnahme und MID 333 Art des letzten Eingriffes seit Referenzdatum, Feldaufnahme) sowie 
Angabe des letzten angegebenen forstlichen Eingriffs bei einer Forstdienstbefragung (Jahr + Art) 

Codebedeutung 

1 letzter Eingriff im Erfassungszeitraum Im betrachteten Zeitraum wurde mindestens 
ein Eingriff durchgeführt. 

2 letzter Eingriff nicht im Erfassungszeitraum Im betrachteten Zeitraum wurde kein Eingriff 
durchgeführt. 

MID 607 Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff, Forstdienstbefragung 
(Zahl, 0-999) 
LFI.UMFRAGE.LETZTENU 

Ziel 
Angabe des Zeitpunkts des letzten forstlichen Eingriffes. 

Definition 
Anzahl Jahre seit dem letzten forstlichen Eingriff. Als forstliche Eingriffe gelten Nutzungs- und Pflege-
eingriffe sowie Pflanzungen, Aufforstungen, Sanitäreingriffe und Sicherheitseingriffe. 

Bei natürlich eingewachsenen Flächen («Neuwald») ohne forstliche Eingriffe und bei neuen Probe-
flächen, die immer schon Wald waren und vermutlich nie genutzt wurden, wird das Bestandesalter 
angegeben. 

Bei Eingriffen, die maximal 12 Monate zurückliegen, wird der Wert «0» angegeben. 



Forstdienstbefragung LFI5 

WSL Berichte, Heft 141, 2023 23 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 2045 Erfassungszeitraum für den letzten forstlichen Eingriff = 
Code 1 letzter Eingriff im Erfassungszeitraum. Der Forstdienst wird nach dem Jahr des letzten 
Eingriffs bzw. der Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff im massgebenden Bestand vor dem Datum 
der Felderhebung LFI5 befragt. Kann der Forstdienst nicht weiterhelfen (z.B. in stark parzellierten 
Privatwaldgebieten), so soll der Interviewer / die Interviewerin aufgrund der vorhandenen 
Informationen über die PFL die Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff schätzen. 

Die Informationen aus der Felderhebung und aus der Referenzinventur werden mit dem Forstdienst 
diskutiert. Falls die Angabe des Forstdienstes mit der Beurteilung aus dem Feld trotzdem nicht 
übereinstimmt, entscheidet der Interviewer / die Interviewerin nach Abwägung der Befragungs-
situation, was gilt (seit wie lang arbeitet der Förster / die Försterin in diesem Revier und wie gut kennt 
er/sie es? Was hat er/sie als Unterlagen zur Verfügung? Liegt die PFL im öffentlichen oder privaten 
Wald? usw.). 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 334 Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff, 
Feldaufnahme und MID 333 Art des letzten Eingriffes seit Referenzdatum, Feldaufnahme) sowie 
Angabe des letzten angegebenen forstlichen Eingriffs bei der Forstdienstbefragung einer Vorinventur 
(Jahr + Art) 

MID 609 Status alle Eingriffe seit Referenzdatum, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.EINGSUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Eingriffsaufnahme bei der Forstdienstbefragung durchgeführt 
wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Eingriffsaufnahme durchgeführt 

MID 610 Kalenderjahr alle Eingriffe seit Referenzdatum (Zahl) 
LFI.EINGSUMFS.EINGJAHRUMF 

Ziel 
Angabe der Kalenderjahrzahl aller ausgeführten waldbaulichen Eingriffe seit dem Referenzdatum. 

Definition 
Kalenderjahr jedes einzelnen waldbaulichen Eingriffs seit dem Referenzdatum (MID 917 Referenz-
datum zur Aufnahme letzter Eingriffe) bis zu der Felderhebung LFI5. 

Vorgehen 
Innerhalb der Interpretationsfläche werden für den massgebenden Bestand alle Eingriffe seit dem 
Referenzdatum bis zu der Felderhebung LFI5 mit Eingriffsjahr und Eingriffsart in einer Matrix 
(Eingriffsjahr x Eingriffsart) erfasst. 

Zeitbezug: Referenzdatum (MID 917 Referenzdatum zur Aufnahme letzter Eingriffe) bis Datum der 
Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 334 Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff, 
Feldaufnahme und MID 333 Art des letzten Eingriffes seit Referenzdatum, Feldaufnahme) sowie 
Angabe des letzten angegebenen forstlichen Eingriffs bei der Forstdienstbefragung einer Vorinventur 
(Jahr + Art) 

MID 611 Art alle Eingriffe seit Referenzdatum (Code) 
LFI.EINGSUMFS.EINGARTUMF 

Ziel 
Angabe der Art aller ausgeführten waldbaulichen Eingriffe seit dem Referenzdatum. 
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Definition 
Art jedes einzelnen waldbaulichen Eingriffs seit dem Referenzdatum (MID 917 Referenzdatum zur 
Aufnahme letzter Eingriffe) bis zu der Felderhebung LFI5. 

Vorgehen 
Innerhalb der Interpretationsfläche werden für den massgebenden Bestand alle Eingriffe seit dem 
Referenzdatum bis zu der Felderhebung LFI5 mit Eingriffsjahr und Eingriffsart in einer Matrix 
(Eingriffsjahr x Eingriffsart) erfasst.  

Zeitbezug: Referenzdatum (MID 917 Referenzdatum zur Aufnahme letzter Eingriffe) bis Datum der 
Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 334 Anzahl Jahre seit dem letzten Eingriff, 
Feldaufnahme und MID 333 Art des letzten Eingriffes seit Referenzdatum, Feldaufnahme) sowie 
Angabe des letzten angegebenen forstlichen Eingriffs bei der Forstdienstbefragung einer Vorinventur 
(Jahr + Art) 

Codebedeutung 

Gründung eines Bestandes 

14 Pflanzung Pflanzung, Saat, Aufforstung 

Eingriffe im Femelschlagbetrieb 

2 Jungwaldpflege Pflegeeingriff in Jungwüchsen, Dickungen sowie in 
schwachen Stangenhölzern 

3 Durchforstung Durchforstung in starken Stangenhölzern und Baumhölzern 

4 Lichtung Lichtung, vor allem zur Einleitung der Verjüngung 

5 Räumung Räumung 

Eingriffe im Dauerwaldbetrieb 

6 Plenterung einzelbaumweise Plenterung 

7 Gebirgswalddurchforstung Gebirgsplenterung 

12 Dauerwalddurchforstung Gruppenplenterung in Laubmischwäldern 

Eingriffe zur Transformation des Bestandes 

9 Überführungsdurchforstung Überführungsdurchforstung zur langfristigen Änderung der 
Betriebsform 

10 Umwandlung Umwandlung, Eingriff zur schnelleren Änderung der 
Betriebsform 

sonstige Eingriffe 

8 Nieder-/Mittel- Nieder- oder Mittelwaldschlag 
waldschlag 

13 Waldrandpflege Waldrandpflege 

15 agroforstliche Eingriffe Entnahme von Bäumen und Gebüsch in Selven, Wytweiden 
und Alpbestockungen (Schwenden) inklusive Waldrand 
zurückschneiden 

16 Einzelbaumnutzung Entnahme von einzelnen Bäumen, meistens nicht im Rahmen 
einer waldbaulichen Planung, typischerweise im Privatwald 

nicht planmässige Eingriffe 

11 Sanitärhieb Reine Entnahme (> 80 % der Nutzungsmenge) von 
geworfenen, geschädigten oder abgestorbenen Bäumen (es 
können auch nur wenige/einzelne Bäume sein) 

17 Sicherheitseingriff Entnahme von Bäumen aus Sicherheitsgründen 

MID 344 Anteil Zwangsnutzung (%, 0–100) 
LFI.UMFRAGE.ZWANUANT 

Ziel 
Angabe des Anteils der Zwangsnutzungen an der Gesamtnutzung seit dem LFI4. 



Forstdienstbefragung LFI5 

WSL Berichte, Heft 141, 2023 25 

Definition 
Anteil allfälliger Zwangsnutzungen in Prozent der Gesamtnutzung (geerntetes Holzvolumen) im 
Zeitraum zwischen der Felderhebung LFI4 und der Felderhebung LFI5. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls unter MID 610 Kalenderjahr alle Eingriffe seit Referenzdatum und  
MID 611 Art alle Eingriffe seit Referenzdatum eine Eingabe erfolgte. Innerhalb der Interpretations-
fläche wird für den massgebenden Bestand der prozentuale Anteil der Zwangsnutzung an der 
Gesamtnutzung vom Forstdienst angegeben. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 346 Art der Schadenfläche, Feldaufnahme 
und MID 859 Entstehungszeitpunkt der Schadenfläche, Feldaufnahme und MID 601 Ausmass der 
Schadenfläche, Feldaufnahme) 

MID 345 Ursache der Zwangsnutzung (Code) 
LFI.UMFRAGE.ZWANUURS 

Ziel 
Angabe der Hauptursache von Zwangsnutzungen seit dem LFI4. 

Definition 
Hauptursache von Zwangsnutzungen zwischen der Felderhebung LFI4 und der Felderhebung LFI5. 
Als Ursache gilt die Beeinflussung, welche quasi «den finalen Todesstoss» gegeben hat. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 344 Anteil Zwangsnutzung > 0 %. Innerhalb der Interpretations-
fläche wird für den massgebenden Bestand die Hauptursache von Zwangsnutzungen vom Forstdienst 
angegeben. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 587 Schadenflächennummer und MID 346 
Art der Schadenfläche, Feldaufnahme und MID 859 Entstehungszeitpunkt der Schadenfläche, Feld-
aufnahme und MID 601 Ausmass der Schadenfläche, Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 Insekten 

2 Pilze 

3 Wind, Sturm 

4 Schneelast 

5 Lawinen 

6 Rutschung, Murgang 

7 Hochwasser 

8 Waldbrand 

10 andere Ursachen 

11 Vitalitätsverlust durch Trockenheit, Dürre 

12 übriger Vitalitätsverlust 

MID 612 Status Schadenflächenaufnahme, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.FLSCHUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Schadenflächenaufnahme bei der Forstdienstbefragung 
durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 
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Codebedeutung 

1 Schadenflächenaufnahme durchgeführt 

MID 600 Art der Schadenflächen (Code) 
LFI.FLSCHUMFS.FLSCHUMF 

Ziel 
Angaben über Schadenflächen auf der Interpretationsfläche für Schadenanalysen, für Risiko-
abschätzungen (z.B. im Schutzwald) und als Mass für die «Disturbance» (biotische, abiotische und 
menschliche Störungen der Waldentwicklung). 

Definition 
Eine Schadenfläche liegt dann vor, wenn seit der Felderhebung LFI4 mindestens 1 % der 
Interpretationsfläche durch ein Schadenereignis sehr stark geschädigt wurde. Als sehr stark 
geschädigt gelten tote Bäume und Bäume, die mit grosser Wahrscheinlichkeit infolge der Schäden 
absterben werden. Massgebend für die Ermittlung der Schadenfläche ist der Deckungsgrad im 
Hauptbestand (Oberschicht) bzw. in den Hauptbeständen im Falle mehrerer Bestände auf der 
Interpretationsfläche. 

Vorgehen 
Die Aufnahmegruppe macht im Feld eine eigene Beurteilung. Diese Daten werden mit dem Forst-
dienst verifiziert. Im Feld angegebene Schadenflächen (insbesondere kleine Flächen von wenigen 
Prozenten), die dem Forstdienst nicht bekannt sind, werden grundsätzlich übernommen, es sei denn, 
der Forstdienst kann darlegen, dass diese unplausibel sind (z.B. wenn die Aufnahmegruppe einen 
Sturmschaden direkt nach der Felderhebung LFI4 geschätzt hat, der Forstdienst aber weiss, dass 
dieser Schaden bereits vor der Felderhebung LFI4 entstanden ist und somit nicht in den Beurteilungs-
zeitraum fällt). Vorgabedaten aus dem LFI4 (z.B. Bäume stehend/liegend) können als Entscheidungs-
grundlage zur Datierung einer Schadenfläche vor bzw. nach LFI4 dienen. 

Es können maximal zwei Schadenereignisse erfasst werden. Der grössere Schaden wird als erster 
Schaden eingetragen. Sind mehr als zwei Schadenereignisse aufgetreten, so sind die beiden mass-
gebenden anzugeben (d.h. jene Ursachen, welche hauptsächlich zu den Schadenflächen geführt 
haben). 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 346 Art der Schadenfläche, Feldaufnahme 
und MID 859 Entstehungszeitpunkt der Schadenfläche, Feldaufnahme und MID 601 Ausmass der 
Schadenfläche, Feldaufnahme) 

Codebedeutung 

1 Wind, Sturm 

2 Schneelast 

3 Lawinen 

4 Berg- und Blocksturz, Steinschlag 

5 Rutschung, Murgang 

6 Hochwasser 

7 Feuer, Waldbrand 

9 Insekten 

10 Phytopathogene (Pilze, Viren, Bakterien) 

11 Wild (Wildtiere) 

12 Vieh (Haustiere) 

13 Holzernte 

14 andere menschliche Ursache (Bautätigkeit, Erholung, Militär usw.) 

15 Vitalitätsverlust durch Trockenheit, Dürre 

16 übriger Vitalitätsverlust 
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MID 347 Kalenderjahr der Schadenflächen (Zahl) 
LFI.FLSCHUMFS.FLSCHUMFJAHR 

Ziel 
Angaben über Schadenflächen auf der Interpretationsfläche für Schadenanalysen, für Risiko-
abschätzungen (z.B. im Schutzwald) und als Mass für die «Disturbance» (biotische, abiotische und 
menschliche Störungen der Waldentwicklung). 

Vorgehen 
Für alle unter MID 600 Art der Schadenflächen erfassten Schadenflächen muss das dazugehörige 
Kalenderjahr angegeben werden. Im Feld angegebene Schadenflächen (insbesondere kleine Flächen 
von wenigen Prozenten), die dem Forstdienst nicht bekannt sind, werden bestmöglich einem 
Kalenderjahr zugeordnet. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 346 Art der Schadenfläche, Feldaufnahme 
und MID 859 Entstehungszeitpunkt der Schadenfläche, Feldaufnahme und MID 601 Ausmass der 
Schadenfläche, Feldaufnahme) 

MID 703 Schadenflächenreihenfolge (Zahl) 
LFI.FLSCHUMFS.FLSCHUMFNR 

Ziel 
Technisches Merkmal. Priorisierung der Schadenflächen. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Wert aufgrund der Eingabereihenfolge automatisch. 

MID 2015 Status Aufnahme Biodiversitätsmassnahmen (Code) 
LFI.UMFRAGE.BIODIVUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme von Biodiversitätsmassnahmen durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Biodiversitätsmassnahmenaufnahme durchgeführt 

MID 2016 Biodiversitätsmassnahmen (Code) 
LFI.BIODIVUMFS.BIODIVUMF 

Ziel 
Angabe über die Waldfläche, welche im Rahmen der Biodiveristätsförderung durch bestimmte 
subventionierte Massnahmen behandelt wurde. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls unter MID 610 Kalenderjahr alle Eingriffe seit Referenzdatum und  
MID 611 Art alle Eingriffe seit Referenzdatum eine Eingabe erfolgte. In Bezug auf den massgebenden 
Bestand innerhalb der Interpretationsfläche wird beim Forstdienst erfragt, ob seit der Referenzinventur 
eine oder mehrere subventionierte Biodiversitätsmassnahmen vorgenommen wurden. Erfasst werden 
Massnahmen die explizit zur Biodiversitätsförderung subventioniert wurden, implizit subventionierte 
Biodiversitätsförderung (z.B. im Rahmen einer Schutzwaldbewirtschaftung) wird nicht erfasst. 
Mehrfachnennungen sind möglich. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis zum 
Datum der Felderhebung LFI5 
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Codebedeutung 

2 Waldränder Waldränder pflegen und aufwerten. 

3 lichte Wälder Lichte Wälder (wieder-)herstellen und pflegen. 

4 feuchte Wälder Feuchte Wälder (wieder-)herstellen und pflegen. 

5 besondere Bewirt- Besondere Bewirtschaftungsformen erhalten (Wytweiden, Nieder- 
 schaftungsformen oder Mittelwälder, Selven). 

6 National Prioritäre Fördern von National Prioritären Lebensräumen (NPL). 
Lebensräume (NPL) 

7 Arten fördern Waldzielarten und ökologisch wertvolle Gehölzarten spezifisch 
fördern. 

8 genetische Vielfalt Verjüngung bezüglich genetischer Vielfalt optimieren. 

MID 2033 Schutzwaldperimeter SilvaProtect-CH (Code) 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob das PFZ sich im Schutzwaldperimeter von SilvaProtect-CH 
befindet. Diese Vorgabeinformation wird in der Aufnahmelogik zur Bodenrauigkeit verwendet. Die 
Vorgabewerte stammen aus einem abgeleiteten Merkmal. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm verwendet den Code in der Logik. 

Codebedeutung 

0 ausserhalb 

1 innerhalb 

MID 2031 Status Aufnahme Bodenrauigkeitsmassnahmen (Code) 
LFI.UMFRAGE.BODRAUHSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme der Bodenrauigkeitsmassnahmen durchgeführt 
wurde. Der Status wird vom Datenerfassungsprogramm auf Code 2 Aufnahme der Boden-
rauigkeitsmassnahmen nicht durchgeführt gesetzt, falls die unter MID 2032 Bodenrauhigkeits-
massnahmen für die Erfassung aufgeführten Vorbedingungen nicht erfüllt sind. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Aufnahme der Bodenrauigkeitsmassnahmen durchgeführt 

2 Aufnahme der Bodenrauigkeitsmassnahmen nicht durchgeführt 

MID 2032 Bodenrauigkeitsmassnahmen (Code) 
LFI.BODRAUHS.BODRAUH 

Ziel 
Angabe über die Waldfläche im Schutzwaldperimeter SilvaProtect-CH, auf der bei Eingriffen 
spezifische Massnahmen im Sinne der Wegleitung «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutz-
wald» (NaiS) getroffen worden sind, um die Bodenrauigkeit zu erhalten / zu erhöhen, und so die 
Gefahr von Steinschlag oder Schneebewegungen zu reduzieren. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls das PFZ im Schutzwaldperimeter SilvaProtect-CH liegt (MID 2033 
Schutzwaldperimeter SilvaProtect-CH = Code 1 innerhalb) und falls unter MID 610 Kalenderjahr alle 
Eingriffe seit Referenzdatum und MID 611 Art alle Eingriffe seit Referenzdatum eine Eingabe erfolgte. 
In Bezug auf den massgebenden Bestand innerhalb der Interpretationsfläche wird beim Forstdienst 
erfragt, ob im Rahmen von seit der Referenzinventur vorgenommenen Eingriffen spezifische 
Massnahmen zur Erhaltung/Erhöhung der Bodenrauigkeit im Sinne von NaiS getroffen wurden, um 
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die Gefahr von Steinschlag oder Schneebewegungen zu reduzieren. Mehrfachnennungen sind 
möglich. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis zum 
Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 hohe Stöcke Es wurden hohe Stöcke belassen (bergseits mind. 70 cm hoch). 

2 deponierte Bäume Ein Teil oder alle gefällten Bäume wurden schräg zur Fallrichtung 
deponiert. 

MID 337 Zeitpunkt des nächsten Eingriffs, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.NEXEING 

Ziel 
Erfassung von Bewirtschaftungsabsicht, Nutzungsprognose, Nutzungspotenzial und Pflegeaufwand 
für die nächsten 20 Jahre. 

Definition 
Zeitraum, in dem der nächste geplante Eingriff im massgebenden Bestand ausgeführt werden soll, im 
Zeithorizont von 20 Jahren und unter Berücksichtigung der lokalen Waldfunktionen und Planungen. 
Berücksichtigt wird der nächste Eingriff ab dem Datum der Felderhebung LFI5: Es kann vorkommen, 
dass der nächste Eingriff zum Zeitpunkt der Forstdienstbefragung bereits ausgeführt wurde. Es kann 
auch vorkommen, dass der nächste Eingriff ein Sanitärhieb, ein Sicherheitseingriff oder eine Einzel-
baumnutzung sein wird bzw. gewesen ist. 

Vorgehen 
In Bezug auf den massgebenden Bestand innerhalb der Interpretationsfläche erfolgt die bestmögliche 
Einschätzung des Forstdienstes unter Berücksichtigung der Planung (Waldfunktionenplanung, Wald-
entwicklungsplanung, Betriebsplanung, Projekt). 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 268 Eingriffsart, MID 269 Eingriffs-
dringlichkeit) 

Codebedeutung 

1 sofort (spätestens nächstes Kalenderjahr) 

2 in 2–5 Jahren 

3 in 6–10 Jahren 

4 in 11–20 Jahren 

5 kein Eingriff in den nächsten 20 Jahren 

MID 335 Art des nächsten Eingriffs, Forstdienstbefragung (Code) 
LFI.UMFRAGE.NEXEINGART 

Ziel 
Erfassung von Bewirtschaftungsabsicht, Nutzungsprognose, Nutzungspotenzial und Pflegeaufwand 
für die nächsten 20 Jahre. 

Definition 
Berücksichtigt wird der nächste Eingriff im massgebenden Bestand ab dem Datum der Felderhebung 
LFI5: Es kann vorkommen, dass der nächste Eingriff zum Zeitpunkt der Forstdienstbefragung bereits 
ausgeführt wurde. Es kann auch sein, dass der nächste Eingriff ein Sanitärhieb, ein Sicherheitseingriff 
oder eine Einzelbaumnutzung sein wird bzw. gewesen ist. 

Vorgehen 
In Bezug auf den massgebenden Bestand innerhalb der Interpretationsfläche erfolgt die bestmögliche 
Einschätzung des Forstdienstes unter Berücksichtigung der Planung (Waldfunktionenplanung, Wald-
entwicklungsplanung, Betriebsplanung, Projekt). Falls MID 337 Zeitpunkt des nächsten Eingriffs, 
Forstdienstbefragung = Code 5 kein Eingriff in den nächsten 20 Jahren setzt das Datenerfassungs-
programm automatisch den Code 1 kein Eingriff (ohne Korrekturmöglichkeit). 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 
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Vorinformation: Angabe aus der Felderhebung LFI5 (MID 268 Eingriffsart, MID 269 Eingriffs-
dringlichkeit) 

Codebedeutung 

Gründung eines Bestandes 

14 Pflanzung Pflanzung, Saat, Aufforstung 

Eingriffe im Femelschlagbetrieb 

2 Jungwaldpflege Pflegeeingriff in Jungwüchsen, Dickungen sowie in 
schwachen Stangenhölzern 

3 Durchforstung Durchforstung in starken Stangenhölzern und Baumhölzern 

4 Lichtung Lichtung, vor allem zur Einleitung der Verjüngung 

5 Räumung Räumung 

Eingriffe im Dauerwaldbetrieb 

6 Plenterung einzelbaumweise Plenterung 

7 Gebirgswalddurchforstung Gebirgsplenterung 

12 Dauerwalddurchforstung Gruppenplenterung in Laubmischwäldern 

Eingriffe zur Transformation des Bestandes 

9 Überführungsdurchforstung Überführungsdurchforstung zur langfristigen Änderung der 
Betriebsform 

10 Umwandlung Umwandlung, Eingriff zur schnelleren Änderung der 
Betriebsform 

sonstige Eingriffe 

8 Nieder-/Mittel- Nieder- oder Mittelwaldschlag 
waldschlag 

13 Waldrandpflege Waldrandpflege 

15 agroforstliche Eingriffe Entnahme von Bäumen und Gebüsch in Selven, Wytweiden 
und Alpbestockungen (Schwenden) inklusive Waldrand 
zurückschneiden 

16 Einzelbaumnutzung Entnahme von einzelnen Bäumen, meistens nicht im Rahmen 
einer waldbaulichen Planung, typischerweise im Privatwald 

nicht planmässige Eingriffe 

11 Sanitärhieb Reine Entnahme (> 80 % der Nutzungsmenge) von 
geworfenen, geschädigten oder abgestorbenen Bäumen 
(es können auch nur wenige/einzelne Bäume sein) 

17 Sicherheitseingriff Entnahme von Bäumen aus Sicherheitsgründen 

MID 613 Hauptziel Gebirgsplenterung (Code) 
LFI.UMFRAGE.GEBPLEN 

Ziel 
Erfassung des Hauptzieles des nächsten Eingriffes im Gebirgswald. 

Definition 
Als Hauptziel gilt der wichtigste Beweggrund für den nächsten Eingriff bzw. für die Art der Gebirgs-
plenterung. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 335 Art des nächsten Eingriffs, Forstdienstbefragung = Code 7 
Gebirgswalddurchforstung. 

Codebedeutung 

1 Verjüngung primär Einleitung der Verjüngung 

2 Stabilität primär Förderung der Stabilität 
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MID 336 Bedingung für nächsten Eingriff (Code) 
LFI.UMFRAGE.NEXEINGBED 

Ziel 
Erfassung der Bedingung für den nächsten Eingriff bzw. der Vorbehalte des Waldeigentümers. 

Definition 
Die Vorbehalte und Bedingungen hinsichtlich der Ausführung des nächsten Eingriffes beziehen sich 
auf die heutigen wirtschaftlichen Bedingungen und deren absehbare Entwicklungen (z.B. Beitrags-
praxis Bund/Kanton). 

Kostendeckung: Gleichgewicht zwischen dem Aufwand (Kosten) für den nächsten Eingriff und dem 
entsprechenden Ertrag (Erlös) aus Holzverkauf und Beiträgen. 

Beispiele für Eingriffe, die oft auch bei Kostenunterdeckung ausgeführt werden: Jungwaldpflege, Erst-
durchforstung, Zwangsnutzungen im Sinne einer betrieblichen Investition in die Holzproduktion bzw. 
Schadensbegrenzung. Oder betrieblicher Beitrag an Wohlfahrtsleistungen wie Schutzwaldpflege, 
Biotoppflege usw. (z.B. ideelle Eigenleistungen von Privaten oder Leistungen eines Waldeigentümers 
mit Steuerhoheit für die Gemeinde). 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 337 Zeitpunkt des nächsten Eingriffs, Forstdienstbefragung ≠ 
Code 5 kein Eingriff in den nächsten 20 Jahren. Die Beurteilung erfolgt gutachtlich durch den Forst-
dienst anhand seiner Kenntnisse über den Waldeigentümer. Bei Einzelbaumnutzungen für den Eigen-
gebrauch im Privatwald wird der Code 2 Kostendeckung angegeben. 

Codebedeutung 

1 jedenfalls Nächster Eingriff erfolgt auch bei Kostenunterdeckung. 

2 Kostendeckung Nächster Eingriff erfolgt nur falls mindestens Kostendeckung. 

3 Gewinn Nächster Eingriff erfolgt nur bei finanziellem Gewinn. 

3.4 Nutzung und Mortalität von Probebäumen 

Ziel 
Erfassung von Informationen zu Zeitpunkt und Grund des Wegfallens eines Probebaumes aus der 
Stichprobe. 

MID 2046 Absterbegrund – toter/fehlender Probebaum (Code) 
LFI.BAUMFGRUS.BAUMFGRU 

Ziel 
Angabe, warum ein in der Referenzinventur noch lebender Probebaum abgestorben ist, respektive 
fehlt. 

Vorgehen 
Es wird der Grund angegeben, warum ein Probebaum seit der Felderhebung LFI4 abgestorben ist, 
respektive fehlt. Es gilt der Grund, welcher quasi «den finalen Todesstoss» gegeben hat. Kommen 
mehrere Gründe in Frage, so werden sämtliche in Frage kommenden Gründe angegeben. Bei noch 
(knapp) lebenden Probebäumen, welche aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes gefällt 
wurden (Sanitärhieb), wird der Grund für den schlechten Zustand angegeben (Codes 2-14). Der  
Code 15 unbekannt sollte nur in Fällen angegeben werden, wo auch keine plausible Einschätzung des 
Grundes gemacht werden kann. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation pro zu beurteilenden Baum: Angaben aus der Felderhebung LFI4 (MID 58 
Bemerkungen [nur stehender, lebender PB, Dürrständer, liegend grün oder liegend dürr], MID 50 
Baumart, MID 51 Distanz, MID 53 Azimut, MID 60 Brusthöhendurchmesser, MID 62 Umfang, MID 477 
Bestandeszugehörigkeit) sowie Angaben aus der Felderhebung LFI5 (MID 54 Baumstatus, MID 1018 
Baumzustand, MID 819 Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID 55 Grund, MID 818 Grund neuer 
Probebaum, MID 900 Absterbezeitpunkt des Probebaums, MID 901 Austrittszeitpunkt des Probe-
baums aus der Population, MID 447 Bestandeszugehörigkeit). 

Zusätzlich steht ein Baumkroki LFI4 und ein Baumkroki LFI5 zur Verfügung. 



Forstdienstbefragung LFI5 

32 WSL Berichte, Heft 141, 2023 

Codebedeutung 

1 anthropogener Tod infolge eines regulären waldbaulichen Eingriffs (inkl. Sicherheitseingriff, 
aber ohne Sanitärhieb) 

2 Wind, Sturm 

3 Schneelast 

4 Lawinen 

5 Berg- und Blocksturz, Steinschlag 

6 Rutschung, Murgang 

7 Hochwasser 

8 Feuer, Waldbrand 

10 Insekten 

11 Phytopathogene (Pilze, Viren, Bakterien) 

12 Wild (Wildtiere) 

13 Vieh (Haustiere) 

14 andere menschliche Ursache (Bautätigkeit, Erholung, Militär usw.) 

15 unbekannt 

17 Vitalitätsverlust durch Trockenheit, Dürre 

18 übriger Vitalitätsverlust 

MID 2047 Wahrscheinlichkeit des Absterbegrunds – toter/fehlender 
Probebaum (%, 1–100) 
LFI.BAUMFGRUS.BAUMFGRUWS 

Ziel 
Angabe mit welcher Wahrscheinlichkeit der Absterbegrund des Probebaums zutrifft. 

Vorgehen 
Für alle unter MID 2046 Absterbegrund – toter/fehlender Probebaum erfassten Absterbegründe muss 
deren Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten muss 100 % 
ergeben. 

Vorinformation pro zu beurteilenden Baum: Angaben aus der Felderhebung LFI4 (MID 58 
Bemerkungen [nur stehender, lebender PB, Dürrständer, liegend grün oder liegend dürr], MID 50 
Baumart, MID 51 Distanz, MID 53 Azimut, MID 60 Brusthöhendurchmesser, MID 62 Umfang, MID 477 
Bestandeszugehörigkeit) sowie Angaben aus der Felderhebung LFI5 (MID 54 Baumstatus, MID 1018 
Baumzustand, MID 819 Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID 55 Grund, MID 818 Grund neuer 
Probebaum, MID 900 Absterbezeitpunkt des Probebaums, MID 901 Austrittszeitpunkt des Probe-
baums aus der Population, MID 447 Bestandeszugehörigkeit). 

Zusätzlich steht ein Baumkroki LFI4 und ein Baumkroki LFI5 zur Verfügung. 

MID 2048 Kalenderjahr des Absterbens – toter/fehlender Probebaum (Zahl) 
LFI.BAUMF.BAUMFMISS 

Ziel 
Angabe des Absterbezeitpunkts des seit der Referenzinventur abgestorbenen oder entfernten 
Probebaums. 

Vorgehen 
Es wird das Kalenderjahr des Absterbens angegeben, für den seit der Felderhebung LFI4 
abgestorbenen oder fehlenden Probebaum. Das Kalenderjahr wird aufgrund der Angaben des Forst-
dienstes und der Vorinformationen aus der Felderhebung LFI5 angegeben/geschätzt. 

Zeitbezug: Jahr der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden LFI4-Netzjahr) bis Jahr der Feld-
erhebung LFI5 

Vorinformation pro zu beurteilenden Baum: Angaben aus der Felderhebung LFI4 (MID 58 
Bemerkungen [nur stehender, lebender PB, Dürrständer, liegend grün oder liegend dürr], MID 50 
Baumart, MID 51 Distanz, MID 53 Azimut, MID 60 Brusthöhendurchmesser, MID 62 Umfang, MID 477 
Bestandeszugehörigkeit) sowie Angaben aus der Felderhebung LFI5 (MID 54 Baumstatus, MID 1018 
Baumzustand, MID 819 Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID 55 Grund, MID 818 Grund neuer 
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Probebaum, MID 900 Absterbezeitpunkt des Probebaums, MID 901 Austrittszeitpunkt des Probe-
baums aus der Population, MID 447 Bestandeszugehörigkeit). 

Zusätzlich steht ein Baumkroki LFI4 und ein Baumkroki LFI5 zur Verfügung. 

MID 2049 Art des waldbaulichen Eingriffs – toter/fehlender Probebaum (Code) 
LFI.BAUMF.BAUMFEING 

Ziel 
Angabe der Art des ausgeführten waldbaulichen Eingriffs, der zum Absterben des Probebaums seit 
der Felderhebung LFI4 geführt hat. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 2046 Absterbegrund toter/fehlender Probebaum = Code 1 
anthropogener Tode infolge regulärem waldbaulichem Eingriff. Für den seit der Felderhebung LFI4 
(falls nicht vorhanden Beginn des LFI4-Netzjahres) entfernten/abgestorbenen Probebaum wird 
angegeben, welcher reguläre waldbauliche Eingriff zum Absterben geführt hat. 

Vorinformation pro zu beurteilenden Baum: Angaben aus der Felderhebung LFI4 (MID 58 
Bemerkungen [nur stehender, lebender PB, Dürrständer, liegend grün oder liegend dürr], MID 50 
Baumart, MID 51 Distanz, MID 53 Azimut, MID 60 Brusthöhendurchmesser, MID 62 Umfang, MID 477 
Bestandeszugehörigkeit) sowie Angaben aus der Felderhebung LFI5 (MID 54 Baumstatus, MID 1018 
Baumzustand, MID 819 Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID 55 Grund, MID 818 Grund neuer 
Probebaum, MID 900 Absterbezeitpunkt des Probebaums, MID 901 Austrittszeitpunkt des Probe-
baums aus der Population, MID 447 Bestandeszugehörigkeit). 

Zusätzlich steht ein Baumkroki LFI4 und ein Baumkroki LFI5 zur Verfügung. 

Codebedeutung 

Eingriffe im Femelschlagbetrieb 

2 Jungwaldpflege Pflegeeingriff in Jungwüchsen, Dickungen sowie in 
schwachen Stangenhölzern 

3 Durchforstung Durchforstung in starken Stangenhölzern und Baumhölzern 

4 Lichtung Lichtung, vor allem zur Einleitung der Verjüngung 

5 Räumung Räumung 

Eingriffe im Dauerwaldbetrieb 

6 Plenterung einzelbaumweise Plenterung 

7 Gebirgswalddurchforstung Gebirgsplenterung 

12 Dauerwalddurchforstung Gruppenplenterung in Laubmischwäldern 

Eingriffe zur Transformation des Bestandes 

9 Überführungsdurchforstung Überführungsdurchforstung zur langfristigen Änderung der 
Betriebsform 

10 Umwandlung Umwandlung, Eingriff zur schnelleren Änderung der 
Betriebsform 

sonstige Eingriffe 

8 Nieder-/Mittel- Nieder- oder Mittelwaldschlag 
waldschlag 

13 Waldrandpflege Waldrandpflege 

15 agroforstliche Eingriffe Entnahme von Bäumen und Gebüsch in Selven, Wytweiden 
und Alpbestockungen (Schwenden) inklusive Waldrand 
zurückschneiden 

16 Einzelbaumnutzung Entnahme von einzelnen Bäumen, meistens nicht im Rahmen 
einer waldbaulichen Planung, typischerweise im Privatwald 

nicht planmässige Eingriffe 

11 Sanitärhieb Reine Entnahme (> 80 % der Nutzungsmenge) von 
geworfenen, geschädigten oder abgestorbenen Bäumen 
(es können auch nur wenige/einzelne Bäume sein) 

17 Sicherheitseingriff Entnahme von Bäumen aus Sicherheitsgründen 
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MID 2050 Nutzung von Kronen- oder Astmaterial (Code) 
LFI.BAUMF.BAUMFNUTZ 

Ziel 
Verfeinerte Berechnung des genutzten Holzvolumens. 

Vorgehen 
Für seit dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden Beginn des LFI4-Netzjahres) 
genutzte Probebäume wird angegeben, ob zumindest teilweise das Kronen- und Astmaterial zu 
Energieholzzwecken herausgenommen wurde. 

Vorinformation pro zu beurteilenden Baum: Angaben aus der Felderhebung LFI4 (MID 58 
Bemerkungen [nur stehender, lebender PB, Dürrständer, liegend grün oder liegend dürr], MID 50 
Baumart, MID 51 Distanz, MID 53 Azimut, MID 60 Brusthöhendurchmesser, MID 62 Umfang, MID 477 
Bestandeszugehörigkeit) sowie Angaben aus der Felderhebung LFI5 (MID 54 Baumstatus, MID 1018 
Baumzustand, MID 819 Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID 55 Grund, MID 818 Grund neuer 
Probebaum, MID 900 Absterbezeitpunkt des Probebaums, MID 901 Austrittszeitpunkt des Probe-
baums aus der Population, MID 447 Bestandeszugehörigkeit). 

Zusätzlich steht ein Baumkroki LFI4 und ein Baumkroki LFI5 zur Verfügung. 

Codebedeutung 

1 ja 

2 nein 

MID 2026 Ursprungsinventur des beurteilten Baumes (Zahl) 
LFI.BAUMF.SRCINVNR 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe der terrestrischen Inventur, aus welcher der Baum zur Beurteilung 
vorgegeben wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm bestimmt diesen Wert automatisch aus den Vorgabedaten. 

3.5 Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als der 
Holzproduktion 

Ziel 
Erfassung, zugunsten von welchen anderen Waldleistungen als der Holzproduktion Massnahmen 
getroffen wurden und wie diese finanziert wurden. 

Definition 
Als «andere Waldleistungen als die Holzproduktion» werden hier der Trinkwasserschutz, der Natur-
schutz, die Erholung, die Bildung, der Schutz vor Naturgefahren und die Kohlenstoffspeicherung 
betrachtet. Sie werden erfasst, wenn spezifische Massnahmen zu deren Erbringung getroffen wurden. 
Als Massnahmen gelten waldbauliche Massnahmen, die einen Einfluss auf den Bestand haben 
(Pflanzen und Fällen von Bäumen, siehe auch MID 611 Art alle Eingriffe seit Referenzdatum), aber 
auch der Unterhalt von Wegen, die der Erholung (aber nicht der Holznutzung) dienen, die Sicherheits-
holzerei, die Einrichtung von Feuerstellen, das Zur-Verfügung-Stellen von Waldflächen für Dritt-
anbieter (z.B. Seilpark) und der Verzicht auf Holznutzung, falls diese ansonsten möglich wäre. 

Die Waldleistung «Holzproduktion» wird hier nicht berücksichtigt, da sie mit anderen Merkmalen 
untersucht wird. 

MID 2017 Status Waldleistungenaufnahme (Code) 
LFI.UMFRAGE.WALEISTUMFSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme von Waldleistungen durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 
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Codebedeutung 

1 Waldleistungenaufnahme durchgeführt 

MID 2051 Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als der 
Holzproduktion (Code) 
LFI.WALEISTUMFS.WALEISTUMF 

Ziel 
Erfassung der Waldfläche, auf der der Waldeigentümer/Bewirtschafter spezifische Massnahmen 
zugunsten einer anderen Waldleistung als der Holzproduktion getroffen hat. 

Vorgehen 
Beim Forstdienst wird erfragt, ob zwischen der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des 
LFI4-Netzjahres) und der Felderhebung LFI5 auf der Probefläche für eine der unter «Codebedeutung» 
aufgeführten Waldleistungen eine spezifische Massnahme getroffen wurde (siehe Beispiele unter 
«Codebedeutung»). Eine Waldleistung wird nur erfasst, falls das PFZ innerhalb der Fläche liegt, auf 
der die Massnahme getroffen wurde. Punktuelle Massnahmen werden erfasst, falls das PFZ in ihrem 
Wirkungsbereich liegt. Bei primär für Erholung und Bildung ausgeführter Sicherheitsholzerei kann 
diese z.B. eine Baumlänge um den entfernten Baum sein. Bei einer Feuerstelle oder einer Sitzbank 
sind Massnahmen in deren Umgebung massgebend, wenn sie deren Nutzung ermöglichen und 
aufrechterhalten. Mehrfachnennungen sind möglich, wobei die Reihenfolge nicht relevant ist. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 Trinkwasserschutz Massnahmen im Bereich Trinkwasserschutz (unabhängig 
davon ob PFL in Schutzzone S1, S2, S3, Sm oder Sh) wie: 

- Verzicht auf grosse Holzschläge, wenn diese ansonsten
durchgeführt worden wären

- täglicher Abtransport von Maschinen aus der Schutzzone

- keine Holzbehandlungen mit Pestiziden, wenn diese
ansonsten durchgeführt worden wären

2 Naturschutz Gezielte Massnahmen zum Schutz, zur Pflege oder zur 
Förderung der Biodiversität wie: 

- Waldbaulicher Eingriff zur Förderung bestimmter Baumarten

- Aufwertungsmassnahmen zugunsten wärme- und
lichtbedürftiger Arten

- Schaffung und Erhalt von Altholzinseln und Reservaten und
damit verbundenem Nutzungsverzicht (z.B. in einem
Naturwaldreservat)

- Ausscheidung von Habitatbäumen auf der Interpretations-
fläche.

Spezifische Massnahmen für den Landschaftsschutz und zur 
Förderung von kulturellem Erbe (z.B. Eingriffe zur Förderung 
von Wytweiden, Kastanienselven oder Mittelwald) werden hier 
ebenfalls erfasst. 
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3 Erholung Massnahmen zur Förderung und Sicherstellung der Erholungs-
nutzung wie: 

- Unterhalt von Wegen zur Erholung (Wanderwegen). Damit ist
nicht der Unterhalt von Waldstrassen, die der Holzproduktion
dienen, gemeint.

- Sicherheitsholzerei (aufgrund von Sicherheitsbedenken
entfernter Baum)

- Einrichtung von Feuerstellen

- Zur-Verfügung-Stellen von Waldflächen für Drittanbieter im

Erholungsbereich (z.B. Seilpark).

4 Bildung Massnahmen zur Einrichtung und zum Unterhalt von Bildungs-
plätzen, also Plätzen, die von Waldkindergärten, -schulen,  
-spielgruppen und -krippen genutzt werden. Beispiele für Mass-
nahmen: Einrichten von Waldsofas, periodische Sicherheits-
kontrollen, Entfernen von gefährlichen Bäumen.

5 Schutz vor Naturgefahren Massnahmen, die zum Schutz gegen Naturgefahren durch-
geführt wurden. Dies können waldbauliche Massnahmen 
(gemäss NaiS) oder technische Massnahmen (temporäre Holz-
rechen zum Schutz vor Lawinen oder Hangroste zur Hang-
sicherung) sein. 

Sicherheitsholzereien entlang von allgemeinen Verkehrswegen 
(Strassen, Bahnlinien) werden hier nicht erfasst. 

6 Kohlenstoffspeicherung Massnahmen zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung.  
Z.B. bewusster Nutzungsverzicht mit Ziel Vorratsaufbau, 
Pflanzung oder Förderung von schnell wachsenden Baumarten. 

MID 2012 Finanzierung der Massnahmen zugunsten von anderen Wald- 
 leistungen als der Holzproduktion (Code) 

LFI.WALEISTUMFSFNS.WALEISTUMFFN

Ziel 
Erfassung, wie die Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als der Holzproduktion 
finanziert werden. 

Definition 
Erfasst wird, mit welchen Körperschaften der Waldeigentümer/Bewirtschafter eine Vereinbarung 
abgeschlossen hat, um die Massnahmen für die unter MID 2051 Massnahmen zugunsten von 
anderen Waldleistungen als der Holzproduktion erhobenen Waldleistungen zu finanzieren. 
Vereinbarungen schliessen schriftliche Verträge, mündliche Abmachungen oder andere ausdrückliche 
Abmachungen zur Finanzierung der Massnahmen mit ein. Dabei gelten folgende Regeln: 

– Wird der Aufwand der Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als der Holz-
produktion durch den Holzerlös finanziert, wird der Code 1 Betrieb oder Eigentümer selber
angegeben.

– Werden Massnahmen zur Förderung der Schutzwirkung durch eine Kombination von Holz-
erlösen und Beiträgen von Kanton und Gemeinde finanziert, werden die Codes 1, 2 und 3
angegeben.

– Wird der Aufwand zum Beispiel durch den Verkauf von Zertifikaten, durch Patenschaften,
Sponsoring oder Ähnliches von Firmen und Privatpersonen gedeckt, wird der Code 4 Private
(Stiftungen, Firmen, NGOs, Einzelpersonen) angegeben.

– Falls mit hier nicht aufgeführten Körperschaften eine Finanzierungsvereinbarung getroffen
wurde, wird der Code 5 andere angegeben.

– Falls Massnahmen zugunsten einer Waldleistung getroffen wurden, aber keine Vereinbarung zu
deren Finanzierung besteht, wird der Code 6 keine Finanzierungsvereinbarung angegeben.
Dies schliesst eine Finanzierung im Rahmen einer Übernahme von Budgetdefiziten von
öffentlichen Betrieben von Kanton oder Gemeinde mit ein.

– Falls Massnahmen zugunsten einer Waldleistung nur teilweise finanziert wurden, bitte Körper-
schaften trotzdem angeben.
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Vorgehen 
Es wird für alle unter MID 2051 Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als der Holz-
produktion erhobenen Waldleistungen beim Forstdienst einzeln erfragt, durch wen die Massnahmen 
finanziert werden. Mehrfachnennungen sind möglich, falls Massnahmen durch mehrere Körper-
schaften finanziert wurden. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 Holzerlös 

2 Bund/Kanton 

3 Politische Gemeinde 

4 Private (Stiftungen, Firmen, NGOs, Einzelpersonen) 

5 andere 

6 weder Finanzierungsvereinbarung noch Holzerlös 

MID 2013 Kostendeckungsgrad von Massnahmen zugunsten von anderen 
Waldleistungen als der Holzproduktion (%, >0) 
LFI.WALEISTUMFS.WALEISTUMFPROZ 

Ziel 
Erfassung des Kostendeckungsgrades von Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als 
der Holzproduktion. 

Definition 
Der Kostendeckungsgrad ist der Quotient aus Erlös und Aufwand (in %) von Massnahmen zugunsten 
von anderen Waldleistungen als der Holzproduktion. In anderen Worten: Der Anteil des Aufwandes, 
der durch Erlöse gedeckt ist. Erlöse beinhalten alle durch die Massnahmen erzielten Erlöse inklusive 
Holzerlöse, Erlöse aus Zertifikatverkauf und Beiträge der öffentlichen Hand. Defizitübernahmen,  
z.B. durch die Gemeinde, gelten nicht als Erlös.

Vorgehen 
Das Merkmale wird erfasst, falls MID 2012 Finanzierung der Massnahmen zugunsten von anderen 
Waldleistungen als der Holzproduktion ≠ Code 6 keine Finanzierungsvereinbarung. Der Kosten-
deckungsgrad wird für alle unter MID 2051 Massnahmen zugunsten von anderen Waldleistungen als 
der Holzproduktion erhobenen Waldleistungen separat beim Forstdienst erfragt. Die Angabe erfolgt in 
Prozent und möglichst aufgrund von Betriebszahlen seit der Felderhebung LFI4. Falls keine Betriebs-
zahlen unterstellt werden können, erfolgt eine gutachtliche Schätzung durch den Forstdienst. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) bis 
Datum der Felderhebung LFI5 

3.6 Betriebsplanung, Zertifizierung 

MID 410 Grösse der Bewirtschaftungseinheit (Code) 
LFI.UMFRAGE.BEWIGR 

Ziel 
Erfassung der Fläche der massgebenden Bewirtschaftungseinheit (kann Betriebsfläche sein) als 
betriebswirtschaftliche Kennziffer. 

Definition 
Die Grösse der Bewirtschaftungseinheit entspricht der Waldfläche, die demselben Management 
untersteht. Mehrere Waldbesitzer bilden dann eine Bewirtschaftungseinheit («Betrieb»), wenn sie sich 
zur Bewirtschaftung ihrer Waldflächen permanent (nicht nur für einen einzelnen Holzschlag) 
zusammengeschlossen haben (z.B. Betriebsgemeinschaft mit gemeinsamem Leiter, gemeinsamem 
Maschinenpark und gemeinsamem Magazin/Werkhof). Im (Klein-)Privatwald entspricht die Grösse der 
Bewirtschaftungseinheit meist der Grösse der Waldparzelle. Besitzt ein Privatwaldeigentümer mehrere 
Waldparzellen, werden die Flächen addiert. 
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Vorgehen 
Die Erfassung der Grösse der Bewirtschaftungseinheit erfolgt nach Auskunft des Forstdienstes. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 410 Grösse 
der Bewirtschaftungseinheit) 

Codebedeutung 

1 bis 3 ha 

2 3,1–10 ha 

3 10,1–30 ha 

4 30,1–100 ha 

5 100,1–300 ha 

6 300,1–1000 ha 

7 1000,1–3000 ha 

9 3000,1–5000 ha 

10 5000,1–7000 ha 

11 über 7000 ha 

MID 2027 Status Planungswerkeaufnahme (Code) 
LFI.UMFRAGE.PLANWERKSST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Aufnahme der Planungswerke durchgeführt wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Aufnahme der Planungswerke durchgeführt 

MID 2028 Lokale forstliche Planungswerke (Code) 
LFI.PLANWERKS.PLANWERK 

Ziel 
Erfassung des lokalen forstlichen Planungsstands im Schweizer Wald. 

Definition 
Planungsdokument, aufgrund dessen der Betriebsleiter die waldbaulichen bzw. betrieblichen 
Entscheidungen trifft (z.B. BP). 

Vorgehen 
Erfasst beim Forstdienst werden die aktuellen lokalen forstlichen Planungswerke der massgebenden 
Bewirtschaftungseinheit. Einzelne Teile (z.B. Bestandeskarte, Vorratsinventur, pflanzensoziologische 
Karte) werden nicht erfasst. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 Betriebsplan vorhanden Betriebsplan, früher Wirtschaftsplan. Dabei handelt 
es sich entweder um einen den ganzen Betrieb 
umfassenden Managementplan oder einen Plan, der 
die vom Kanton verlangten Angaben zur Wald-
bewirtschaftung (z.B. Hiebsatzherleitung, wald-
bauliche Planung) enthält. 

2 Schutzwaldprojekt vorhanden Mehrjähriges Projekt zur Pflege des Schutzwaldes 

3 anderes Umsetzungs-/Detailprojekt Mehrjähriges Projekt, z.B. für Naturschutzgebiete, 
mit waldbaulichen Massnahmen  Sonderwaldreservate, Erholungswald oder sog. 
vorhanden Integralprojekt für ganze Talkammern mit forst-,  

alp-/landwirtschaftlichen und naturschutz-
biologischen Massnahmen 
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MID 2029 Art des Betriebsplans (Code) 
LFI.PLANWERKS.PLANBETRIEB 

Ziel 
Erfassung der Art des Betriebsplans. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 2028 Lokale forstliche Planungswerke = Code 1 Betriebsplan 
vorhanden. 

Codebedeutung 

1 eigentliche betriebliche Planung Betriebsplan inkl. Betriebszielen und Geschäftsmodell 
(«Managementplan») 

2 waldbaulicher Fokus Betriebsplan, der sich auf die (vom Kanton verlangten) 
Angaben zur Waldbewirtschaftung wie Hiebsatzherleitung, 
waldbauliche Planung usw. beschränkt. 

MID 2030 Inkraftsetzung lokales forstliches Planungswerk (Zahl) 
LFI.PLANWERKS.PLANWERKJAHR 

Ziel 
Erfassung der Inkraftsetzung und damit der Aktualität des lokalen forstlichen Planungswerks. 

Definition 
Es gilt das Kalenderjahr vom Beginn der Gültigkeitsperiode des Planungswerks. 

Vorgehen 
Für jedes unter MID 2028 Lokale forstliche Planungswerke erfasste Planungswerk wird die Inkraft-
setzung angegeben. 

MID 319 Art der Zertifizierung (Code) 
LFI.UMFRAGE.ZERTART 

Ziel 
Quantifizierung des Standes der Waldzertifizierung in Sachen «nachhaltige Waldbewirtschaftung» 
(«Sustainable Forest Management»). 

Definition 
Erfasst werden Einzel- und Gruppenzertifizierungen (FSC-, PEFC-Label). Als «einzelzertifiziert» 
gelten Bewirtschaftungseinheiten, die den Zertifizierungsprozess allein, nur für sich, abgewickelt 
haben. Als «gruppenzertifiziert» gelten Bewirtschaftungseinheiten, die sich für die Abwicklung des 
Zertifizierungsprozesses einer Zertifizierungsgruppe angeschlossen haben (z.B. Artus, Ostschweiz). 

Vorgehen 
Der Stand der Zertifizierung wird beim Forstdienst erhoben. Bestehende Zertifizierungen, die derzeit 
erneuert werden, zählen zu den Codes 4–6. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 319 Art der 
Zertifizierung) 

Codebedeutung 

1 keine Zertifizierung, Zertifizierung auch nicht vorgesehen 

2 keine Zertifizierung, Zertifizierung aber vorgesehen 

3 Zertifizierungsprozess im Gange 

4 Einzelzertifizierung in Kraft 

5 Gruppenzertifizierung in Kraft 

6 Einzel- und Gruppenzertifizierung in Kraft 

7 Zertifizierung abgelaufen, keine Erneuerung vorgesehen 
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MID 602 Zertifizierungs-Label (Code) 
LFI.UMFRAGE.ZERTLAB 

Ziel 
Angabe der Waldfläche nach Art und Häufigkeit der verschiedenen Waldzertifizierungslabels. 

Definition 
Als «Zertifizierungslabel» werden solche Label betrachtet, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
(Sustainable Forest Management) belegen (FSC, PEFC). Herkunftszeichen wie das Label «Schweizer 
Holz» fallen nicht darunter.  

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 319 Art der Zertifizierung ≠ Code 1 keine Zertifizierung, 
Zertifizierung auch nicht vorgesehen. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Vorinformation: Angabe aus der aktuellsten Forstdienstbefragung einer Vorinventur (MID 602 
Zertifizierungs-Label) 

Codebedeutung 

2 FSC 

5 PEFC 

6 FSC und PEFC 

3.7 Erschliessungskonzept 

MID 326 Erschliessungskonzept (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERSKONZ 

Ziel 
Grundlage zur Beurteilung der Erschliessungssituation. 

Definition 
Erschliessungskonzept im Gebiet der PFL gemäss aktueller Einschätzung des Forstdienstes, unter 
Berücksichtigung der lokalen Waldfunktionen. 

Rückegasse: bestockungsfreie, ohne Erdarbeiten angelegte Linie in befahrbarem Gelände, Hang-
neigung bis ca. 40 %. Falls eine Maschine mit Traktionshilfswinde eingesetzt wird, können Rücke-
gassen bis ca. 60 % Hangneigung befahren werden. 

Maschinenweg: mit Baumaschinen meist in steilem Gelände (Hangneigungen bis ca. 60 %) 
angelegter Weg. Dieser kann unbefestigt oder durch eine Tragschicht (ohne Verschleissschicht) 
befestigt sein. 

Vorgehen 
Befragung des Forstdienstes, bei Bedarf in vorgängiger Absprache mit dem Kreisförster / der Kreis-
försterin. Falls sowohl Maschinenwege wie auch Rückegassen vorhanden sind, wird derjenige Code 
ausgewählt, welcher in Bezug auf das PFZ den grösseren Anteil am Rückeweg hat. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

2 Strassen und Maschinenwege Bäume direkt auf Maschinenweg zufällen, bzw. mit 
Seilwinde auf Maschinenweg rücken 

3 Strassen und Seillinien 

4 Strassen und Fluglinien 

5 keine Erschliessung vorgesehen 

6 Strassen und Rückegassen Für Maschinen ohne Traktionshilfswinde (Neigung 
ohne Traktionshilfswinde Rückegasse bis ca. 40 %, Bäume können auch per 

Seilzug noch an eine Rückegasse gezogen werden) 

7 Strassen und Rückegassen Für Maschinen mit Traktionshilfswinde (Neigung 
mit Traktionshilfswinde  Rückegasse 40–60 %) 

8 nur Strasse Bäume werden der Waldstrasse zugefällt oder mit der 
Seilwinde direkt an die Waldstrasse gerückt. 
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9 Landwirtschaftsland Rückefahrzeug fährt direkt über Landwirtschaftsland. 
Bäume werden dem Landwirtschaftsland zugefällt oder 
direkt mit der Seilwinde an das Landwirtschaftsland 
gezogen. 

MID 909 Details zum Erschliessungskonzept (Code) 
LFI.ERSKONZDETS.ERSKONZDET 

Ziel 
Grundlage zur Beurteilung der Erschliessungssituation. Ergänzung zu MID 326 Erschliessungs-
konzept. 

Definition 
Erschliessungskonzept im Gebiet der PFL gemäss aktueller Einschätzung des Forstdienstes. 
Bei der Erfassung gelten folgende Regeln: 

– Eine digitale Karte schliesst eine analoge Karte nicht automatisch mit ein.

– Eine reine LIDAR-Abfrage ohne anschliessende Digitalisierung reicht nicht aus, um den Code 3
Verlauf digital erfasst (z.B. GPS, GIS) anzugeben.

– Falls Markierungen im Wald vorgesehen sind, diese aber aufgrund von bis anhin fehlender
Nutzung noch nicht angebracht wurden, wird trotzdem bereits der Code 1 Verlauf im Wald
markiert angegeben.

– Bei Maschinenwegen gilt zumindest immer der Code 1 Verlauf im Wald markiert.

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 326 Erschliessungskonzept = Code 2, 6 oder 7. Befragung des 
Forstdienstes. Für die Rückegassen und Maschinenwege wird die Art der Markierung/Erfassung 
angegeben. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 Verlauf im Wald markiert. 

2 Verlauf analog auf Karte (Papier) erfasst. 

3 Verlauf digital erfasst (z.B. GPS, GIS). 

4 Weder im Wald markiert, noch analog bzw. digital erfasst. 

MID 614 Erschliessungsabsichten (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERSABS

Ziel 
Beurteilung der Erschliessungssituation in Bezug auf lastwagenbefahrbare Waldstrassen. 

Definition 
Angabe, unter Berücksichtigung des aktuellen Erschliessungskonzeptes, zum Stand der 
Erschliessungssituation für die PFL bezogen auf lastwagenbefahrbare Waldstrassen. 

Vorgehen 
Befragung des Forstdienstes. 

Zeitbezug: Datum der Felderhebung LFI5 

Codebedeutung 

1 Erschliessung abgeschlossen, keine weiteren Absichten 

2 Erschliessung im Bau 

3 Erschliessung geplant (Plan liegt vor) oder derzeit in Planung 

4 Erschliessung beabsichtigt 
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3.8 Holzernte 

Ziel 
Erfassung der auf den LFI-Probeflächen angewandten Holzernteverfahren und der Grundlagen zur 
Quantifizierung von Holzerntekosten. 

Definition 
Der Rückeweg ist der Weg, auf dem das Holz vom Fällort (PFZ) bis zur lastwagenbefahrbaren 
Strasse gerückt wird. Falls mehrere Rückemittel zur Anwendung kommen, kann der Rückeweg in 
bis zu 5 Rückephasen unterteilt werden. 

Vortransporte sind Holztransporte auf lastwagenbefahrbaren Strassen im Rahmen der Holz-
bringung und werden im LFI nur dann erfasst, wenn die grundsätzlich lastwagenbefahrbare 
Strasse nur beschränkt als solche genutzt werden kann, wegen permanenten Engpässen oder 
Stellen mit einer Tragkraft unter 28 Tonnen: Ortsdurchfahrten, Brücken, Tunnels/Unterführungen. 
Der Vortransport beginnt dort, wo das Holz an die lastwagen-befahrbare Strasse gebracht wird  
(= Ende des Rückevorganges) und endet dort, wo das Holz bis zum Verkauf gelagert wird: 
Polterplatz, Holzhof, Bahnstation. 

Vorgehen 
Der Rückeweg (1-5 Rückephasen inkl. dazugehörigem Rückemittel), ein allfälliger Vortransport sowie 
die Seillinie bei Verwendung eines (Mobil-)Seilkrans werden im LFI5 digital eingezeichnet (eine 
detaillierte Bedienungsanleitung befindet sich in Anhang 1). 

Zusätzlich werden Angaben zu folgenden Fragen gemacht: 

• Wer führte die Holzernte aus?

• Wie wurden die Bäume gefällt und aufgearbeitet?

• Wurde das genutzte Schaftholz als Rundholz, Energieholz oder Industrieholz aufgearbeitet?

• Welche Längensortierung erfolgte bei Nadelrundholz?

• Was waren die Rückemittel und fand beim Einsatz von Vollerntern und Forwardern ein
Vorrücken statt?

• Bestand eine Einschränkung in der Wahl des Rückemittels?

Massgebend für die Erfassung der Holzernte sind Nutzungen (Holzentnahmen mit Holz-Bringung) 
zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des LFI4-Netzjahres) und 
dem Datum der Felderhebung LFI5. Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat oder 
das Holz nicht zur lastwagenbefahrbaren Strasse gebracht wurde (Holzverwendung vor Ort z.B. für 
Alpwirtschaft, Verbauungen usw.), wird die mutmassliche Holzernte zum Zeitpunkt der Felderhebung 
LFI5 erhoben, unter Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden 
Bestand. 

MID 351 Ausführung der Holzernte (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERNTAUSF

Ziel 
Erfassung der Anteile von Eigenregie und Unternehmereinsatz bei der Holzernte. 

Definition 
Die Ausführung der Holzernte beinhaltet das Fällen des Baumes, das Rücken sowie ein allfälliger 
Vortransport. Die einzelnen Arbeitsschritte können in Eigenregie (eigene Forstgruppe) oder durch 
Unternehmer erfolgen. Falls mehrere Akteure (Codes) an einem Arbeitsschritt beteiligt sind, so gilt 
derjenige mit dem grössten Zeitaufwand. 

Vorgehen 
Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Durch wen wurde bei der letzten Nutzung die Holzernte ausgeführt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Durch wen wäre eine mutmassliche Holzernte zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 ausgeführt
worden, unter Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden
Bestand?
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Codebedeutung 

1 Eigenregie Die gesamte Holzernte wurde durch das Personal des eigenen Forst-
betriebes, der Forstbetriebsgemeinschaft oder einer ähnlichen 
Organisation ausgeführt. Gilt auch für einen Waldpächter, der die 
Holzernte selbst durchführt. 

2 Unternehmer Unternehmereinsatz für gesamte Holzernte 

3 Fällen Unternehmereinsatz nur für Fällen 

4 Aufrüsten Unternehmereinsatz nur für Aufrüsten 

5 Fällen, Aufrüsten Unternehmereinsatz nur für Fällen und Aufrüsten 

6 Rücken Unternehmereinsatz nur für Rücken 

7 Stehendverkauf Holzernte durch Holzkäufer oder von Holzkäufer in Auftrag gegeben. 

MID 352 Art der Holzhauerei (Code) 
LFI.UMFRAGE.ERNTART

Ziel 
Erfassung der Mittel (Maschinen, Werkzeuge), die bei der Holzhauerei (= Fällen und Aufarbeiten) 
eingesetzt werden. Grundlage für die Berechnung des Holzernteaufwandes. 

Definition 
Mittel, die bei der Baumernte im Rahmen der letzten Nutzung eingesetzt wurden, bzw. die zum 
Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 nach Einschätzung des Forstdienstes eingesetzt worden wären. 

Baumernte: Fällen und Aufarbeiten 

Aufarbeiten: Entasten und Einteilen in Sortimente 

Vorgehen 
Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Mit welchem Mittel bzw. mit welchen Mitteln wurden die Bäume gefällt und aufgearbeitet?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Mit welchem Mittel bzw. mit welchen Mitteln hätte man die Bäume zum Zeitpunkt der Feld-
erhebung LFI5 gefällt und aufgearbeitet, unter Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten
Nutzung im massgebenden Bestand?

Codebedeutung 

1 Axt Handsäge, Axt 

2 Motorsäge Fällen und Aufarbeiten mit Motorsäge 

6 Motorsäge dann Fällen mit Motorsäge, Aufarbeiten mit Prozessor auf der Wald- 

Prozessor strasse (Achtung: Prozessor ≠ Vollernter, insbesondere im 
Französischen «processeur»). Zwischen dem Fällen mit 
Motorsäge und dem Aufarbeiten mit dem Prozessor wird gerückt. 

9 Schreitvollernter Fällen und Aufarbeiten mit Schreitvollernter (Vollernter auf Schreit-
bagger wie z.B. Menzi-Muck oder Kaiser) 

10 Motorsäge dann Fällen mit Motorsäge, Hacken der Vollbäume mit Hacker auf 
Hacker Rückegasse oder Maschinenweg 

11 Feller-Buncher dann Fällen mit Feller-Buncher (ähnlich wie Vollernter, aber anstelle des 
Hacker Vollernterkopfes ist am Kranarm ein Fällkopf montiert, mit dem 

kleinere Bäume gefällt und zu einem Bündel zusammengefasst 
werden können, ohne jeden einzelnen Baum nach dem Fällen 
ablegen zu müssen), Hacken der Vollbäume mit Hacker auf 
Rückegasse oder Maschinenweg 

12 Motorsäge dann Fällen mit Motorsäge. Vollbäume werden mit Mobilseilkran (MSK) 
Kombiseil an die Waldstrasse gerückt und dort mit dem auf dem MSK 

aufgebauten Kranprozessor aufgearbeitet (Kombiseilgerät, oft 
auch «Gebirgsharvester» genannt). 

13 Motorsäge dann Fällen mit Motorsäge, Bringung der Vollbäume mit Helikopter 
Helikopter 
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14 andere Mittel, die keinem der anderen Codes zugeordnet werden können. 

15 Radvollernter ohne Fällen und Aufarbeiten mit Radvollernter (Vollernter auf Radfahr- 
Traktionshilfswinde gestell) ohne Einsatz einer Traktionshilfswinde 

16 Radvollernter mit Fällen und Aufarbeiten mit Radvollernter (Vollernter auf Radfahr- 
Traktionshilfswinde gestell) mit Einsatz einer Traktionshilfswinde. Die Traktionshilfs-

winde kann aufgebaut, angebaut oder auf einem externen Fahr-
zeug sein. 

17 Raupenvollernter ohne Fällen und Aufarbeiten mit Raupenvollernter (Vollernter auf 
Traktionshilfswinde Raupenfahrwerk) ohne Einsatz einer Traktionshilfswinde 

18 Raupenvollernter mit Fällen und Aufarbeiten mit Raupenvollernter (Vollernter auf  
Traktionshilfswinde Raupenfahrwerk) mit Einsatz einer Traktionshilfswinde. Die 

Traktionshilfswinde kann aufgebaut, angebaut oder auf einem 
externen Fahrzeug sein. 

MID 2022 Status Anteilaufnahme der Holzsortimentskategorien (Code) 
LFI.UMFRAGE.HOLZSORTISST 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Anteilaufnahme der Holzsortimentskategorien durchgeführt 
wurde. 

Vorgehen 
Das Datenerfassungsprogramm vergibt den Code automatisch. 

Codebedeutung 

1 Anteilaufnahme der Holzsortimentskategorien durchgeführt 

MID 2023 Holzsortimentskategorien (Code) 
LFI.HOLZSORTIS.HOLZSORTI 

Ziel 
Einteilung des genutzten Holzes in verschiedene Sortimentskategorien. 

Definition 
Die Definitionen der Sortimentskategorien entsprechen den Schweizer Handelsgebräuchen für 
Rohholz (Ausgabe 2021). 

Unter «Rundholz» wird Stammholz verstanden, das nicht weiter in Industrie- oder Energieholz 
verarbeitet wird. Die Handelsgebräuche nennen beispielsweise Verwendungszwecke als Stangen, 
Furnier- oder Schälholz, Schwellen sowie produktdefiniert (z.B. Fensterkanteln, Instrumentenholz). 

«Industrieholz» ist Rohholz, das mechanisch zerkleinert oder chemisch aufgeschlossen wird und 
Verwendung findet bei der Herstellung von Holzschliff und Zellstoff (Grundstoffe für Papier und 
Karton), Span- und Faserplatten, Holzwolle und anderen industriellen Produkten. 

«Energieholz» umfasst Hackschnitzel aus dem Wald (Waldhackschnitzel, Durchforstungsrestholz, 
Qualischnitzel [durch Sortierung und Trocknung speziell aufbereitete Waldhackschnitzel]), Pellets, 
Rugel (Zopfdurchmesser 7–14 cm), Spälte (gespaltene Rugel) und Energieholz lang (Mindestlänge 
2 m, Mindestdurchmesser 10 cm am dicken Ende). 

Vorgehen 
Die Holzsortimentskategorien werden vom Datenerfassungsprogramm vorgegeben. 

Codebedeutung 

1 Rundholz  

2 Industrieholz 

3 Energieholz 

MID 2024 Anteil der Holzsortimentskategorien (%, 0–100) 
LFI.HOLZSORTIS.HOLZSORTIANT 

Ziel 
Angabe zur Sortierung von genutztem Schaftholz. 
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Vorgehen 
Für jede der drei unter MID 2023 Holzsortimentskategorien vorgegebenen Holzsortimentskategorien 
wird deren Anteil am (potentiell) genutzten Schaftholz vom Forstdienst angegeben/gutachtlich 
geschätzt. Die Summe der drei Anteile muss genau 100 % ergeben. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Wie wurde das genutzte Schaftholz in diesem Zeitraum aufgearbeitet?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Wie wäre zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 das Schaftholz aufgearbeitet worden, unter
Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

MID 2020 Längensortierung des Nadelrundholzes (Code) 
LFI.UMFRAGE.LAENGSORT

Ziel 
Angabe zur praktizierten oder möglichen Längensortierung des Nadelrundholzes. 

Definition 
Gemäss den 2021 publizierten Angaben in «Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz» gilt folgende 
Klasseneinteilung für Rohholz: 

– L0 (CH) Holz unter 3.0 m Länge 

– L1 (CH) Kurzholz 3.0–6.0 m Länge 

– L2 (CH) Mittellangholz 6.5–14.5 m Länge

– L3 (CH) Langholz 15.0–22.0 m Länge 

Die Klasseneinteilung im LFI teilt das Längenzumass (6.1–6.4 m bzw. 14.6–14.9 m) dem Code 4 
Kurzholz bzw. dem Code 5 Mittellangholz zu. 

Vorgehen 
Der Forstdienst gibt an, wie genutztes Nadelholz sortiert wurde oder sortiert worden wäre. Die 
Längensortierung erfolgt oft auch nach dem Rücken (z.B. beim Vollbaumrücken durch Seilkran oder 
Helikopter). Auch wenn hauptsächlich Laubholz vorhanden ist, bezieht sich die Frage auf Nadel-
bäume, die dort vereinzelt vorkommen (könnten). Die Frage bezieht sich auf Altholz und das Haupt-
volumen, das daraus resultiert. Falls keine Rundholzsortierung vorgenommen wurde, soll die 
plausibelste hypothetische Längensortierung gewählt werden. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nadelholznutzung stattgefunden
hat:
Wie war die Längensortierung des genutzten Nadelholzes?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nadelholznutzung stattgefunden hat:
Wie wäre die Längensortierung von Nadelholz zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 gewesen,
unter Annahme eines Altbestandes?

Codebedeutung 

3 Holz bis 2.9 m langes Nadelholz 

4 Kurzholz 3.0–6.4 m langes Nadelholz 

5 Mittellangholz 6.5–14.9 m langes Nadelholz 

6 Langholz 15.0–22.0 m langes Nadelholz 

MID 3000 Rückelinie (Shape, RUECKPHASE, CLNR, INVNR) 
 GEOUMF.RUEWEGLINE.RUECKPHASE, GEOUMF.RUEWEGLINE.CLNR, GEOUMF.RUEWEGLINE.INVNR, 

GEOUMF.RUEWEGLINE.SHAPE

Ziel 
Erfassung des (potenziellen) Rückeweges pro PFL als Grundlage für die Berechnung des 
Holzernteaufwandes. 
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Definition 
Die Rückelinie beginnt bei den effektiven, mit dem GPS im Feld gemessenen Koordinaten des PFZ 
und endet beim Erreichen einer zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 lastwagenbefahrbaren Strasse 
(Definition gemäss LFI: Mindestbreite von 2.5 m und Oberbau für Fahrzeuge mit einer Achslast von 
mindestens 10 t dimensioniert). Die Rückelinie besteht aus einer bis maximal fünf Rückephasen. Jede 
Rückephase ist durch ein Rückemittel charakterisiert. 

Vorgehen 
Die Rückelinie wird aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro PFL in ein GIS-Tool eingezeichnet. 
Je nach Art des Rückemittels wird die zugehörige Phase (=Liniengeometrie) als Freihandlinie oder 
Linienzug gezeichnet. Ein Linienzug eignet sich insbesondere falls MID 3001 Rückemittel = Code 11, 
35 oder 36. 

Liegt die effektive Koordinate des PFZ direkt an einer lastwagenbefahrbaren Strasse, wird so weit 
hineingezoomt, dass eine Rückelinie erfasst werden kann. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückelinie wurde gewählt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückelinie hätte man zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 gewählt, unter Annahme
der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

MID 3004 Rückephasen (Zahl, 1–5) 
GEOUMF.RUEWEGLINE.RUECKPHASE

Ziel 
Unterteilung der Rückelinie in Abschnitte mit unterschiedlichen Rückemitteln als Grundlage für die 
Berechnung des Holzernteaufwandes. 

Definition 
Der gesamte Rückevorgang wird in einzelne Rückephasen unterteilt (1–5 Rückephasen). Die 
einzelnen Rückephasen werden charakterisiert durch das dazugehörige Rückemittel (MID 3001 
Rückemittel) und durch die im GIS-Tool eingezeichneten Verläufe der Rückephasen. Rückedistanzen 
und Rückerichtungen der einzelnen Phasen werden von den eingezeichneten Verläufen abgeleitet. 

Vorgehen 
Die Rückephase(n) werden aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro PFL in ein GIS-Tool 
eingezeichnet. Die erste Rückephase beginnt bei den effektiven, mit dem GPS im Feld gemessenen 
Koordinaten des PFZ (wird durch GIS-Tool überprüft). Weitere Rückephasen beginnen jeweils am 
Ende der vorherigen Rückephase (wird durch GIS-Tool überprüft). Die letzte Rückephase endet bei 
einer zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 lastwagenbefahrbaren Strasse (Definition gemäss LFI: 
Mindestbreite von 2.5 m und Oberbau für Fahrzeuge mit einer Achslast von mindestens 10 t 
dimensioniert). 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückephasen wurden eingesetzt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückephasen hätte man zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 eingesetzt, unter
Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

MID 3001 Rückemittel (GIS-Code) 
GEOUMF.RUEWEGLINE.RUECKMITTEL 

Ziel 
Zuweisung eines Rückemittels zur jeweiligen Rückephase als Grundlage für die Berechnung des 
Holzernteaufwandes. 
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Definition 
Das bei einer Rückephase verwendete Mittel (Maschine, Tier, Mensch). Rückemittel sind alle Hilfs-
mittel, die bei der Holzernte zum Rücken und Transportieren von Holz eingesetzt werden. Falls in 
einer Phase mehrere Rückemittel eingesetzt werden, wird dasjenige Rückemittel erfasst, mit dem 
der grösste Teil des Holzvolumens gerückt wird. Falls ein Rückemittel die Merkmale von 
mehreren Codes vereint, so ist die Merkmalsausprägung, mit der der grössere Anteil am 
Holzvolumen gerückt wird, massgebend. 

Vorgehen 
Das Rückemittel wird aufgrund der Angabe des Forstdienstes jeder unter MID 3004 Rückephasen 
erfassten Rückephase mittels GIS-Tool zugeordnet. Vorrücken (siehe MID 2021 Vorrücken) soll nicht 
als separate Rückephase erfasst werden. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückemittel wurden eingesetzt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Rückemittel hätte man zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 eingesetzt, unter
Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

Codebedeutung 

1 Hand/Mensch Rücken von Hand. Reisten (Zuziehen des Holzes von Hand, 
z.B. zur Rückegasse oder in den Arbeitsbereich eines Seil-
kranes), Flössen.

2 Pferd Rücken mit Pferd oder Maultier. 

4 Seilwinde einzeln Seilwinde einzeln nur für Zuziehen des Holzes, nicht für 
Rücken des Holzes auf Rückegasse/Maschinenweg (z.B. 
Küpfer-Winden, Waldrapp). 

5 Seilwinde angebaut Landwirtschaftstraktor mit Anbauwinde (3-Punkt-Anbau). 

6 Forsttraktor, Forsttransporter Landwirtschaftstraktor oder Transporter mit Forstausrüstung 
(Seilwinde, Rückeschild/Polterschild) 

7 Forstspezial, Knickschlepper Forstspezialschlepper, Forstmaschine mit Knick- oder 
Allrad-Lenkung (z.B. Timberjack, Welte, Mahler), Ein- oder 
Doppeltrommelseilwinde, Polterschild und/oder 
Rückekran/Rückezange. 

9 Klemmbankschlepper Forstspezialschlepper oder Forwarder mit aufgebauter 
Klemmbank 

11 Seilkran konventionell Konventioneller Seilkran (Seilkran mit Schlittenwinde) 

12 Krananhänger Traktor oder Kleinlastwagen (z.B. Unimog) mit Kran-
anhänger oder Nachläufer 

14 Schlitten Schlitten 

15 Helikopter Helikopter 

16 Seilbahn Transportseilbahn, Standseilbahn (Personen und Material), 
im Gegensatz zum Seilkran feste Auflade- und 
Abladepunkte 

17 Schiff Schiff 

18 Eisenbahn Eisenbahn 

19 andere Rückemittel, die keinem der aufgeführten Codes zugeordnet 
werden können. 

32 Rückeraupe Kleines Raupenfahrzeug mit Seilwinde 

33 Forwarder ohne Forstmaschine mit Knicklenkung, Ladekran und Rungen- 
Tranktionshilfswinde korb, auch Tragschlepper genannt. Ohne Einsatz von 

Traktionshilfswinde. 
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34 Forwarder mit Forstmaschine mit Knicklenkung, Ladekran und Rungen- 
Traktionshilfswinde korb, auch Tragschlepper genannt. Mit Einsatz von 

Traktionshilfswinde. Die Traktionshilfswinde kann aufgebaut, 
angebaut oder auf einem externen Fahrzeug sein. 

35 Seilkran mobil, oben Mobilseilkran, Maschine steht am oberen Ende der Seillinie. 

36 Seilkran mobil, unten Mobilseilkran, Maschine steht am unteren Ende der Seillinie. 

MID 3010 Seillinie (Shape, SEILLID, CLNR, INVNR) 
 GEOUMF.SEILLINIE.SEILID, GEOUMF.SEILLINIE.CLNR, GEOUMF.SEILLINIE.INVNR, 

GEOUMF.SEILLINIE.SHAPE

Ziel 
Erfassung der (potentiellen) Seillinie pro PFL als Grundlage für die Berechnung des Holzernte-
aufwandes. 

Definition 
Die Seillinie ist eine Linie, welche durch Anfangs- und Endmast respektive den Mobilseilkran und den 
gegenüberliegenden Endmast begrenzt ist (= Strecke, die der Laufwagen maximal zurücklegen kann). 

Vorgehen 
Die Seillinie wird erfasst, falls bei einer der Rückephasen MID 3001 Rückemittel = Code 11, 35 oder 
36 angegeben wurde. Die Seillinie wird aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro PFL in ein  
GIS-Tool eingezeichnet. Die Linie wird als einfacher Linienzug mit einem Anfangs- und Endpunkt 
gezeichnet. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Seillinie wurde gewählt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Seillinie hätte man zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 gewählt, unter Annahme der
nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

MID 3060 Vortransportlinie (Shape, VORTSPID, CLNR, INVNR) 
 GEOUMF.VORTRSPLINE.VORTRSPID, GEOUMF.VORTRSPLINE.CLNR, 

GEOUMF.VORTRSPLINE.INVNR, GEOUMF.VORTRSPLINE.SHAPE

Ziel 
Erfassung des (potentiellen) Vortransportweges pro PFL als Grundlage für die Berechnung des 
Holzernteaufwandes. 

Definition 
Vortransporte sind Holztransporte auf lastwagenbefahrbaren Strassen im Rahmen der Holzbringung 
und werden im LFI nur dann erfasst, wenn die lastwagenbefahrbare Strasse nur beschränkt als solche 
genutzt werden kann, wegen permanenten Engpässen oder Stellen mit Tragkraft unter 28 Tonnen 
(z.B. Ortsdurchfahrten, Brücken oder Tunnels/Unterführungen). Der Vortransport beginnt dort, wo das 
Holz auf die lastwagenbefahrbare Strasse gebracht wird (= Ende der letzten Rückephase) und endet 
dort, wo das Holz bis zum Verkauf gelagert wird (z.B. Polterplatz, Holzhof oder Bahnstation). 

Vorgehen 
Eine allfällig vorhandene Vortransportlinie wird aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro PFL in 
ein GIS-Tool eingezeichnet. Die Vortransportlinie beginnt am Ende der Rückelinie (= Ende der letzten 
Rückephase; wird durch GIS-Tool überprüft). Die Linie wird als Freihandlinie eingezeichnet. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Vortransportlinie wurde gewählt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Vortransportlinie hätte man zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 gewählt, unter
Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?
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MID 2021 Vorrücken (Code) 
LFI.UMFRAGE.VORRUECKEN

Ziel 
Grundlage für die Berechnung des Holzernteaufwandes. 

Definition 
Vorrücken: Der mit einem Kranarm ausgerüsteten Forstmaschine (Radvollernter, Raupen-
vollernter, Schreitvollernter, Forwarder) werden mit einem Vorrückegerät liegende (gefällte) 
Bäume zugeführt, die sich ausserhalb des Kranbereichs der erwähnten Maschinen befinden. In 
der Regel ist dies der Fall bei Rückegassenabständen von mehr als 20 m. Das Vorrückegerät 
kann auch direkt am Hauptrückemittel (z.B. Forwarder) angebaut sein. 

Häufig werden Bäume auch in den Kranbereich zugefällt, damit sie von den oben genannten 
Maschinen erreicht werden können. Dieser Fall wird hier nicht erfasst. Es muss ein Vorrückegerät 
eingesetzt worden sein. 

Vorgehen 
Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Wurde ein Vorrückegerät eingesetzt?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Wäre ein Vorrückegerät zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 eingesetzt worden, unter
Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im massgebenden Bestand?

Codebedeutung 

1 ja 

2 nein 

MID 364 Einschränkung der Rückemittelwahl (Code) 
LFI.UMFRAGE.RUEMIEIN

Definition 
Angabe der Gründe für den Ausschluss eines geeigneten Rückemittels, wenn dieses durch äussere 
Umstände nicht angewendet werden kann. Fehlende Erschliessung ist keine Einschränkung. 

Vorgehen 
Beim Forstdienst wird erfragt, ob der Einsatz von geeigneten Rückemitteln eingeschränkt wird. 

Abhängig vom Zeitpunkt der letzten Nutzung werden folgende Fragen gestellt: 

• Falls zwischen dem Datum der Felderhebung LFI4 (falls nicht vorhanden 1. April des
LFI4-Netzjahres) und dem Datum der Felderhebung LFI5 eine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Einschränkung bestand in Bezug auf die geeignete Rückemittelwahl?

• Falls in diesem Zeitraum keine Nutzung stattgefunden hat:
Welche Einschränkung bestand in Bezug auf die geeignete Rückemittelwahl zum Zeitpunkt der
Felderhebung LFI5, unter Annahme der nächsten waldbaulich angezeigten Nutzung im
massgebenden Bestand?

Codebedeutung 

1 keine keine Einschränkung der Rückemittelwahl 

2 Bahnlinien Einschränkung des Rückens durch Bahnlinien 

3 Hauptstrassen Einschränkung des Rückens durch Autobahnen und Hauptstrassen 

4 Leitungen Einschränkung des Rückens durch Leitungen 

3.9 Bemerkungen 

MID 627 Bemerkungen zur Forstdienstbefragung (Text) 
LFI.UMFRAGE.BEMUMF

Ziel 
Optionale Texteingabe (max. 256 Zeichen) zur Angabe von zusätzlichen, wichtigen Informationen. 
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4  Bildungsplätze 

Ziel 
Erfassung der Bedeutung des Waldes für Bildungszwecke und Abschätzung der ökologischen 
Belastung durch Bildungsveranstaltungen. 

Definition 
Zusätzlich zur Nutzung des Waldes zu Erholungszwecken wird der Wald zu Bildungszwecken 
aufgesucht. In der Terminologie der Ökosystemleistungen stellt die Bildungsleistung eine eigene, von 
der Erholungsleistung getrennte Kategorie dar. Erfasst werden dem Forstdienst bekannte Plätze im 
Wald, die zu Bildungszwecken (Waldkindergärten, -schulen, -spielgruppen und -krippen sowie Wald-
tage von Schulen usw.) genutzt werden, und wo teilweise auch eine gewisse Sicherheit durch den 
Forstdienst gewährleistet ist. Massgebend sind die Plätze, die zum Zeitpunkt der Forstdienst-
befragung in Benutzung sind, bzw. die im vergangenen Jahr (gerechnet ab Datum der Forstdienst-
befragung) benutzt wurden. 

Waldlehrpfade werden nur dann erfasst, wenn sie auch regelmässig von Schulen zu Bildungszwecken 
aufgesucht werden. 

Vorgehen 
Die Bildungsplätze werden aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro ganzes Forstrevier 
(PFL-unabhängig) mit Hilfe eines GIS-Tools eingezeichnet und attributiert. Eine detaillierte 
Bedienungsanleitung befindet sich in Anhang 1. 

MID 3050 Revier (SHAPE [multipolygon], REVIERNR, INVNR) 
GEOUMF.REVIER.REVIERNR, GEOUMF.REVIER.INVNR, GEOUMF.REVIER.SHAPE

Ziel 
Vorgabe des in Bezug auf Bildungsplätze zu beurteilenden Reviers (Areals). 

Definition 
Das zu beurteilende Revier (z.T. auch aus mehreren Polygonen bestehend) wird im GIS vorgegeben. 
Danach wird es mit den Merkmalen MID 3051 Befragte Person Bildungsplatzaufnahme, MID 3052 
Datum der Bildungsplatzaufnahme und MID 3053 Erfassungsstatus Revier attributiert. 

MID 3051 Befragte Person Bildungsplatzaufnahme (Text) 
GEOUMF.REVIER.REVIERFOERSTTXT 

Ziel 
Nachvollzug, welche Person für die Bildungsplatzaufnahme befragt worden ist (in der Regel der für ein 
Gebiet zuständige Revierförster / die für ein Gebiet zuständige Revierförsterin). 

Vorgehen 
Name und Vorname der befragten Person werden mittels GIS erfasst. 

MID 3052 Datum der Bildungsplatzaufnahme (Datum) 
GEOUMF.REVIER.REVIERBILDPLDAT 

Ziel 
Angabe des Datums der Durchführung der Bildungsplatzaufnahme. 

Definition 
Markiert den Tag der Bildungsplatzaufnahme mit Tag, Monat und Jahr (z.B. 22.07.2022). 

Vorgehen 
Das Datum wird mittels GIS-Tool erfasst. 

MID 3053 Erfassungsstatus Revier (Code) 
GEOUMF.REVIER.REVIERSTAT 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe, ob die Bildungsplatzaufnahme in einem Revier durchgeführt wurde. 
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Vorgehen 
Der Status wird mittels GIS erfasst. 

Codebedeutung 

1 Bildungsplatzaufnahme durchgeführt 

MID 3040 Ort mit Nutzung als Bildungsplatz (SHAPE [point], BILDPLID, INVNR) 
GEOUMF.BILDPL.BILDPLID, GEOUMF.BILDPL.INVNR, GEOUMF.BILDPL.SHAPE 

Ziel 
Erfassung der Bedeutung des Waldes für Bildungszwecke und Abschätzung der ökologischen 
Belastung durch Bildungsveranstaltungen. 

Definition 
Erfasst werden dem Forstdienst bekannte Plätze im Wald, die zu Bildungszwecken 
(Waldkindergärten, -schulen, -spielgruppen und -krippen sowie Waldtage von Schulen usw.) genutzt 
werden, und wo teilweise auch eine gewisse Sicherheit durch den Forstdienst gewährleistet ist. 
Massgebend sind die Plätze, die zum Zeitpunkt der Forstdienstbefragung in Benutzung sind, bzw. die 
im vergangenen Jahr (gerechnet ab Datum der Forstdienstbefragung) benutzt wurden. 

Waldlehrpfade werden nur dann erfasst, wenn sie auch regelmässig von Schulen zu Bildungszwecken 
aufgesucht werden. 

Vorgehen 
Die Bildungsplätze werden aufgrund der Angaben des Forstdienstes pro ganzes Forstrevier  
(PFL-unabhängig) in ein GIS-Tool eingezeichnet. Eingezeichnet wird der zentrale Punkt, wo sich die 
Gruppen grösstenteils aufhalten. Ist dies nicht möglich, z.B. weil die Gruppen auf längeren Strecken 
im Wald unterwegs sind, kann auch der Treffpunkt eingezeichnet werden. 

Zeitbezug: Im letzten Jahr vor dem Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

MID 3041 Nutzergruppen von Bildungsplätzen (Code) 
GEOUMF.BILDPL.BILDPLNUGRU 

Ziel 
Erfassung der Nutzergruppen, die zu Bildungszwecken definierte Plätze im Wald aufsuchen. 

Vorgehen 
Jedem unter MID 3040 Ort mit Nutzung als Bildungsplatz erfassten Bildungsplatz werden mittels GIS 
sämtliche bekannte Nutzergruppen zugeordnet. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Zeitbezug: Im letzten Jahr vor dem Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

Codebedeutung 

1 Waldkrippe, -kindergarten, Nutzung durch Waldkrippe, Waldkindergarten oder Wald- 
-schule schule (Kinderbetreuungseinrichtung oder obligatorische 

Schulbildung, welche Bildungsplätze im Wald i.d.R. täglich 
nutzen) 

2 Waldpädagogisches Nutzung durch eine Einrichtung für waldpädagogische  
Angebot Angebote (i.d.R. Forstbetrieb, Stadt/Gemeinde, 

Organisationen/Vereine oder freier Waldpädagoge / freie 
Waldpädagogin mit wechselnden Gruppen/Klassen) 

3 Waldspielgruppe Nutzung durch Waldspielgruppe, welche Bildungsplätze im 
Wald ein- bis mehrmals pro Woche für einige Stunden nutzt. 

4 Krippe, Kindergarten, Nutzung von Bildungsplätzen im Wald durch herkömmliche 
Schulklasse Krippe, Kindergarten oder Schulklasse ohne speziellen 

Waldbezug und ohne spezielle waldpädagogische Begleitung 
(z.B. in Form von Waldtagen) 
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MID 3042 Status Zusammenarbeit mit zuständiger Instanz (Code) 
GEOUMF.BILDPL.BILDPLZUSASTAT 

Ziel 
Erfassung des Status der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Instanzen und den Nutzer-
gruppen, die zu Bildungszwecken definierte Plätze im Wald aufsuchen. 

Vorgehen 
Der Status der Zusammenarbeit wird für jede der unter MID 3041 Nutzergruppen von Bildungsplätzen 
erhobenen Nutzergruppen beim Forstdienst erfragt und mittels GIS erfasst. Falls mehrere gleiche 
Nutzergruppen den Ort nutzen (z.B. mehrere Waldspielgruppen) und für mindestens eine Gruppe eine 
Zusammenarbeit vorhanden ist, wird Code 1 zuständige Instanz ist informiert gewählt. Ist der Status 
der Zusammenarbeit dem Forstdienst nicht bekannt, so erfolgt die bestmögliche Einschätzung. 

Zeitbezug: Im letzten Jahr vor dem Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

Codebedeutung 

1 zuständige Instanz ist informiert Zuständige Instanz ist über die Nutzung informiert, 
Nutzung wurde bewilligt. 

2 keine Zusammenarbeit keine formale Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Instanz 

MID 3043 Art der Zusammenarbeit mit Bildungsnutzergruppen (Code) 
GEOUMF.BILDPL.BILDPLZUSA 

Ziel 
Erfassung der Art der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Instanzen und den Nutzergruppen, 
die zu Bildungszwecken definierte Plätze im Wald aufsuchen. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 3042 Status Zusammenarbeit mit zuständiger Instanz = Code 1 
zuständige Instanz ist informiert. Die Art der Zusammenarbeit wird beim Forstdienst erfragt und mittels 
GIS für die entsprechenden Nutzergruppen erfasst. Falls mehrere gleiche Nutzergruppen den Ort 
nutzen (z.B. mehrere Waldspielgruppen), wird die Art der Zusammenarbeit für diejenige Gruppe 
erfasst, welche die Bedingung für den tiefstmöglichen Code erfüllt. Ist die Art der Zusammenarbeit 
dem Forstdienst nicht bekannt, so erfolgt die bestmögliche Einschätzung. 

Zeitbezug: Im letzten Jahr vor dem Datum der Forstdienstbefragung LFI5 

Codebedeutung 

1 Angebot durch Forstdienst Angebot wird durch den Forstbetrieb selbst bereitgestellt. 

2 Finanzielle Vergütung Nutzergruppe vergütet die Nutzung der Plätze finanziell 
(kann auch ein sehr kleiner Betrag sein, der die effektiven 
Kosten nicht deckt). 

3 infrastrukturelle Unterstützung Es gibt eine infrastrukturelle Unterstützung durch den 
Forstdienst, z.B. Benutzung von WCs im Forstwerkhof, 
Materiallager im Forstwerkhof, Einrichten des Waldplatzes 
durch Forstpersonal usw. Holzereiarbeiten zur Gewährung 
der Sicherheit werden hier nicht erfasst. 

4 keine Unterstützung/Vergütung Das Angebot wird nicht vom Forstdienst bereitgestellt und 
von diesem auch nicht infrastrukturell unterstützt. Ebenfalls 
erfolgt keine finanzielle Vergütung durch die Nutzergruppe. 
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5 Befragung: Nutzung des LFI durch den Forstdienst 

Ziel 
Mit den nachfolgenden Fragen soll in Erfahrung gebracht werden, wie häufig und wie die 
Revierförster/Revierförsterinnen das LFI als Informationsquelle nutzen, worauf und wofür sie vom LFI 
Antworten erwarten, ob die Abfragen/Konsultationen erfolgreich verliefen und wo für die 
Revierförster/Revierförsterinnen Lücken im LFI bestehen. 

Vorgehen 
Die Befragung ist unabhängig von den Probeflächen und wird für jede interviewte Person (MID 4020 
Ansprechperson der Befragung) einmal durchgeführt. 

MID 4001 Frage 1a: Haben Sie Ergebnisse/Daten des LFI schon beruflich oder 
privat genutzt? (Code) 
LFI.BEFRFODI.GENUSE

Codebedeutung 

1 ja 

2 nein 

3 keine Antwort 

Weiterfahren mit den Fragen 2a bis 8 falls Antwort Code 1 ja. 

Weiterfahren mit der Frage 1b falls Antwort Code 2 nein. 

Keine weitere Frage, falls Antwort Code 3 keine Antwort. 

MID 4002 Frage 1b: Warum haben sie die Ergebnisse/Daten des LFI noch nie 
genutzt? (Text) 
LFI.BEFRFODI.NEVUSE

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 2 nein. Antwort als Freitext. 

MID 4003 Frage 2a: Wofür haben Sie die Ergebnisse/Daten genutzt? (Code) 
LFI.BEFRNUTZS.WHATUSE

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Codebedeutung 

1 für die Planung im Betrieb/Revier 

2 für die Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb/Revier 

3 aus rein privatem Interesse («Gwunder») 

4 andere Nutzung 

MID 4004 Frage 2b: Für welche andere Nutzung haben Sie die Ergebnisse/Daten 
genutzt? (Text) 
LFI.BEFRFODI.OTHUSE

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 2a = Code 4 andere Nutzung. Antwort als Freitext. 

MID 4005 Frage 3: Wie häufig greifen Sie auf das LFI zu? (Code) 
LFI.BEFRFODI.QUANTACC

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. 
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Codebedeutung 

1 weniger als einmal pro Jahr 

2 einmal pro Jahr 

3 einmal pro Halbjahr 

4 monatlich oder häufiger 

MID 4006 Frage 4: Wie haben Sie auf die Ergebnisse/Daten des LFI zugegriffen? 
(Code) 
LFI.BEFRZUGRS.HOWACC

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Codebedeutung 

1 Ergebnisbericht 

2 Internet (www.lfi.ch) 

3 Telefon/E-Mail an LFI-Mitarbeiter 

4 Andere Berichte/Artikel 

MID 4007 Frage 5: Zu welchen Themenbereichen haben Sie das LFI konsultiert? 
(Code) 
LFI.BEFRTHEMS.WHICHACC

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. Mehrfachnennungen sind möglich. 

Codebedeutung 

1 Waldfläche, Waldverteilung 

2 Holzvorrat, Kohlenstoffvorrat, Zuwachs, Nutzung 

3 Baumartenanteile, Baumartenverbreitung 

4 Waldbewirtschaftung (z.B. Eingriffsarten, Ernteverfahren, Kosten) 

5 Erschliessung 

6 Schäden (z.B. Verbiss) 

7 Funktionen des Waldes 

8 Biodiversität (z.B. Totholz, Giganten, Naturnähe) 

9 Schutzwald (Trinkwasserschutz/Schutz gegen Naturgefahren) 

10 Erholungsnutzung 

11 Eigentumsverhältnisse 

MID 4008 Frage 6a: Fanden Sie im genutzten LFI-Medium (Ergebnisbericht, 
Internet, persönlicher Kontakt, anderes) befriedigende Antworten auf 
Ihre Fragen? (Code) 
LFI.BEFRFODI.SATISFI

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. 

Codebedeutung 

1 ja 

2 teilweise 

3 nein 
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MID 4009 Frage 6b: Was haben Sie vermisst bzw. woran sind sie gescheitert? 
(Text) 
LFI.BEFRFODI.MISSING

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 6a = Code 2 teilweise oder 3 nein. Antwort als Freitext. 

MID 4010 Frage 7: Was ist für Sie das wichtigste Produkt des LFI? (Code) 
LFI.BEFRFODI.MAINPROD

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. 

Codebedeutung 

1 Ergebnisbericht 

2 Ergebnisabfrage im Internet 

3 Karten im Internet (z.B. zur Baumartenverbreitung) 

4 Waldfotos (d.h. Fotos von den Probeflächen) 

5 Baumartenporträts 

6 Wörterbuch/Glossar 

7 Cockpit 

MID 4011 Frage 8: Was vermissen Sie am LFI? (Text) 
LFI.BEFRFODI.GENMISS

Vorgehen 
Die Frage wird nur gestellt, falls Frage 1a = Code 1 ja. Antwort als Freitext. 

MID 4020 Ansprechperson der Befragung zur LFI-Nutzung (Text) 
LFI.BEFRFODI.PERSBEFR

Vorgehen 
Der Name und Vorname der befragten Person wird ins Datenerfassungsprogramm eingegeben. Falls 
möglich (es gibt auch Förster ohne CLNRs), werden sie aus MID 2041 Interviewte 
Person/Ansprechperson kopiert. 

MID 4024 Clusternummer Referenzliste (Text) 
LFI.BEFRFODI.REFLISTPLOT

Ziel 
Technisches Merkmal. Liste von Probeflächen respektive Clusternummern aus der vorgängigen 
Befragung mit dem entsprechenden Förster. Die Referenzliste kann leer bleiben, wenn keine 
eigentliche Befragung durchgeführt wurde, das heisst keine Probeflächen in das Revier des Försters 
fallen. 

Vorgehen 
Wird vom Datenerfassungsprogramm automatisch vorgegeben. Das Datenformat entspricht einer mit 
Kommas separierten Liste von Zahlen, abgelegt in Textformat. 

MID 4025 Datum Befragung zur LFI-Nutzung (Datum) 
LFI.BEFRFODI.DATEBEFR

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe des Datums der Durchführung der LFI Nutzungsbefragung. 

Definition 
Markiert den Tag der Befragung des Forstdienstes zur LFI-Nutzung mit Tag, Monat und Jahr 
(z.B. 22.07.2022). 

Vorgehen 
Das Datum wird vom Datenerfassungsprogramm automatisch gespeichert. 
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6  Erschliessungserhebung 

Ziel 
Mit der Waldpolitik 2020 will der Bund günstige Rahmenbedingungen schaffen für eine nachhaltige, 
effiziente und innovative Waldbewirtschaftung und sicherstellen, dass der Wald seine vielfältigen 
Funktionen erfüllen kann. Voraussetzung dazu sind detaillierte Kenntnisse über den technischen 
Ausbaustandard des Waldstrassennetzes und die Anschlüsse an das übergeordnete Strassennetz. 

Mit der Erschliessungserhebung werden die lastwagenbefahrbaren Strassen (Lastwagenstrassen) im 
Schweizer Wald und die wichtigsten holzabfuhrrelevanten Verbindungsstrassen mit dem über-
geordneten Strassennetz erfasst und nachgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Forstdienst werden, 
nebst der Erfassung von neu gebauten Strassen, die in der Referenzinventur kartierten überprüft und 
Veränderungen in Ausbau oder Verlauf auf der Karte eingetragen. Der so in einem Geografischen 
Informationssystem (GIS) erarbeitete Strassen-Datensatz bildet die Grundlage für die Berechnung von 
Kenngrössen wie Länge, Dichte und räumliche Verteilung der für den Holztransport relevanten 
Strassen. Zudem werden die Informationen für die Beurteilung von Lebensraumstörungen und 
Waldwildnisgebieten verwendet. 

Vergleiche mit den Vorinventuren dokumentieren Veränderungen des Waldstrassennetzes. 

Definition 
Lastwagenbefahrbare Waldstrassen im LFI müssen eine Mindestfahrbahnbreite von 2.5 m aufweisen 
und ihr Oberbau muss für Fahrzeuge mit einer Achslast von mindestens 10 t dimensioniert sein und 
diesen Standard aktuell erfüllen. Die Erfassung erfolgt im Wald, am Waldrand und im Bereich von 
aufgelöster Bestockung. 

Folgende Grundsätze gelten für die Erfassung lastwagenbefahrbarer Waldstrassen: 

– Autobahnen und Autostrassen gelten nicht als lastwagenbefahrbare Waldstrassen.

– 1.Kl.-Strassen gelten nicht als lastwagenbefahrbare Waldstrassen, ausser wenn sie für den
Wald Erschliessungsfunktion haben (nach Auskunft des Forstdienstes), d.h. das Holz wird
direkt an eine solche Strasse gerückt oder muss an der Strasse gelagert werden können.

– 2.- und 3.Kl.-Strassen gelten generell als lastwagenbefahrbare Waldstrassen.

– 4.- und 5.Kl.-Strassen gelten nur nach Auskunft des Forstdienstes als lastwagenbefahrbare
Waldstrassen.

Die «Befahrbarkeit» ist definiert über Fahrzeuge, welche die Strasse mindestens in einer Richtung 
vollbeladen befahren können. Bei Sackgassen müssen die Fahrzeuge wenden können. 

«Huckepackmöglichkeit» besteht dann, wenn man mit kurzen Fahrzeugen (3- oder 4-Achser) und 
aufgeladenem Anhänger hineinfahren und wenden kann und anschliessend mit dem abgeladenen, 
ans Zugfahrzeug angehängten Anhänger als geladenes Lastwagen-Gespann (5- oder 6-Achser) aus 
der Sackgasse herausfahren kann. 

Verbindungsstrassen im LFI sind für die Holzabfuhr relevante Strassen mit einer Mindestfahrbahn-
breite von 3.0 m und mit einer Tragkraft von Fahrzeugen mit mindestens 26 t. Sie verbinden die 
lastwagenbefahrbaren Waldstrassen mit einer Mindestfahrbahnbreite von 3.0 m mit dem über-
geordneten Strassennetz (Haupt-/Kantonsstrassen, die jederzeit für einen Lastwagen mit 40–44 t  
[5- oder 6-Achser] befahrbar sind) oder stellen die Verbindung von lastwagenbefahrbaren Wald-
strassen mit einer Mindestfahrbahnbreite von 3.0 m zwischen zwei Waldstücken dar. 

Vorgehen 
Erfasst wird die aktuelle Erschliessungssituation zum Zeitpunkt der Forstdienstbefragung. 

Die Nachführung/Überprüfung des Waldstrassennetzes / der Verbindungsstrassen erfolgt durch den 
Interviewer/die Interviewerin aufgrund der Angaben des zuständigen Revierförsters / der zuständigen 
Revierförsterin. Als Grundlage dienen Karten mit der in der Referenzinventur (LFI4) erfassten 
Erschliessungssituation. Neue Lastwagenstrassen und Verbindungsstrassen sowie die Mutationen 
von bereits erfassten Lastwagenstrassen werden mit einer attributierten Linie im GIS nachgetragen. 
Eine detaillierte Bedienungsanleitung hierfür befindet sich im Anhang 1 Bedienungsanleitung für die 
Applikation zur Erfassung von Erschliessungssituation, Rückewegen und Bildungsplätzen. 

Die Waldstrassen werden flächendeckend nachgeführt/überprüft. 

Die Verbindungsstrassen werden nur für diejenigen Waldstrassen (Waldgebiete) erfragt, bei denen 
gemäss den Informationen aus der Referenzinventur längere zusammenhängende Strecken  
(mind. 1.5 km) nicht ans übergeordnete Strassennetz angeschlossen oder grössere Waldflächen 
(mind. 0.5 km2) schlecht erschlossen sind. Diese zu beurteilenden Waldgebiete sind in der Vorgabe 
entsprechend markiert. Pro Waldgebiet werden nur die wichtigsten Verbindungstrassen 
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eingezeichnet. Bei neu eingezeichneten Verbindungsstrassen wird am Schnittpunkt der 
Verbindungsstrasse mit dem übergeordneten Strassennetz ein Anschlusspunkt gesetzt. 

Attributierung von lastwagenbefahrbaren Waldstrassen ab 2.50 m Fahrbahnbreite 

Trassee 

Strassenneubau Völlig neu durch den Wald gebaute Strecke (seit Referenzinventur). 

Strassenausbau Bereits in der Referenzinventur existierendes Trassee (z.B. Traktorstrasse), das 
unterdessen ausgebaut wurde und somit erstmals als lastwagenbefahrbare 
Strasse erfasst wird.  

Nachführung Strasse, die schon in der Referenzinventur lastwagenbefahrbar war, aber 
vergessen wurde.  

Belagstyp (unabhängig vom Einsatz allfälliger Recycling-Baustoffe)* 

ohne Belag belaglose Naturstrasse mit kalkwasser- oder tonwassergebundener 
Verschleissschicht 

mit Asphaltbelag Strasse mit bituminös gebundener Deckschicht 

mit Betonbelag  Strasse mit hydraulisch gebundener Deckschicht 

Fahrbahnbreite* 

2.50–2.99 m (inkl. Strassen ≥ 3.00 m Fahrbahnbreite, aber ohne Wendemöglichkeit für Lastwagen 
[Sackgassen]) 

3.00–3.49 m 

≥ 3.50 m 

*Es wird dabei unterschieden zwischen tatsächlichen Veränderungen und der Korrektur der Angaben
aus der Referenzinventur (Situation war bereits damals so wie zum Zeitpunkt der aktuellen
Erfassung).

Zusätzliche Attributierung von lastwagenbefahrbaren Waldstrassen ab 3.00 m Fahrbahnbreite 
(und einer Tragkraft von Fahrzeugen mit mindestens 26 t) 

Befahrbarkeit (vollbeladen mindestens in eine Richtung und Wendemöglichkeit bei Sackgassen)* 

3-achsiger Lastwagen mit 26 t Gesamtgewicht

4-achsiger Lastwagen oder Lastwagengespann mit 28 t oder 32 t Gesamtgewicht

Mindestens 5-achsiger Lastwagen oder Lastwagengespann mit 40 t oder 44 t Gesamtgewicht 

Huckepackmöglichkeit* 

ja Kurzes Fahrzeug (3- oder 4-Achser) mit aufgeladenem Anhänger kann hineinfahren und 
wenden und anschliessend mit dem abgeladenen, ans Zugfahrzeug angehängten 
Anhänger als geladenes Lastwagen-Gespann (5- oder 6-Achser) aus der Sackgasse 
herausfahren. 

nein 

Einschränkung* 

Bauliche Einschränkung Unterdimensionierter Strassenabschnitt. Meist wenige Meter langer 
Strassenabschnitt, der die minimalen Anforderungen 
(Fahrbahnbreite ≥ 3 m / Fahrzeugtragkraft ≥ 26 t) nicht erfüllt. 
Gründe dafür sind: zu schmale Fahrbahn (Engpass), ungenügende 
Tragfähigkeit der Fahrbahn (Brücke), eingeschränkte Durchfahrts-
höhe (Unterführung, Tunnel, Felsvorsprung). Auf diesem Abschnitt 
entfallen die Attributierungen zu Fahrbahnbreite, Befahrbarkeit und 
Huckepackmöglichkeit. 

Behördliche Einschränkung Ausreichend dimensionierte Strasse (Fahrbahnbreite ≥ 3 m/ 
Fahrzeugtragkraft ≥ 26 t) mit behördlich angeordneter 
Einschränkung, welche das Anfordern einer speziellen Bewilligung 
oder eines speziellen Schrankenschlüssels erfordert. In der Regel 
langer Strassenabschnitt, kann aber auch ein punktuelles Hindernis 
sein, im Falle, dass die Strasse hinter einer Schranke von anderswo 
zugänglich ist. 
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*Es wird dabei unterschieden zwischen tatsächlichen Veränderungen und der Korrektur der Angaben
aus der Referenzinventur (Situation war bereits damals so wie zum Zeitpunkt der aktuellen
Erfassung).

Attributierung von aus der Referenzinventur vorgegebenen, aktuell aber nicht mehr 
vorhandenen lastwagenbefahrbaren Waldstrassen 

Rückbau aufgehobene, renaturierte Lastwagenstrasse 

Aufgelassen Nicht mehr benutzte Lastwagenstrasse, bei der auch in Zukunft kein Unterhalt 
stattfindet. 

Fehlklassierung Offensichtliche Fehlklassierung in der Referenzinventur, d.h. Strasse, die 
damals irrtümlicherweise als lastwagenbefahrbare Waldstrasse erfasst wurde. 

Sanierungsfall Sanierungsbedürftige Lastwagenstrasse am Ende ihrer Lebensdauer mit 
grösseren Schäden, so dass sie aktuell mit Lastwagen nicht mehr befahren 
werden kann. Eine Sanierung ist erwünscht, wird aber z.B. aus finanziellen 
Gründen zurückgestellt. 

andere Nutzung aufgehobene Lastwagenstrasse, keine Renaturierung, sondern andere 
Nutzung, z.B. Bahnlinie, Badeanstalt usw. 

Attributierung von Verbindungsstrassen (mindestens 3.00 m Fahrbahnbreite und eine Tragkraft 
von Fahrzeugen mit mindestens 26 t) 

Die Verbindungsstrassen werden mit den Attributen Fahrbahnbreite, Befahrbarkeit, Huckepack-
möglichkeit und Einschränkung (Definitionen siehe oben) erfasst. 

Datenspeicherung und Nachbearbeitung 

Anschliessend an die Erfassung der aktuellen Erschliessungssituation beim Forstdienst werden die 
Daten an der WSL mit Hilfe eines GIS ausgewertet (Nachbearbeitung und Berechnungen). Dabei wird 
die Information von den eingezeichneten Linien auf die Linien des swisstopo-Strassendatensatzes 
(Topografisches Landschaftsmodell TLM) übertragen. Mutationen von bestehenden sowie neu 
erfasste Strassen müssen deshalb so eingezeichnet werden, dass klar ist, zu welcher Strasse die 
Linien gegebenenfalls gehören (bestehende LFI-Strasse oder Strasse auf der Hintergrundkarte; völlig 
neue Strassen werden frei eingezeichnet). 

An der WSL werden ausserdem die erfassten lastwagenbefahrbaren Strassen mit der Waldmaske 
verschnitten. Damit sind Strassen innerhalb des Waldes und Strassen ausserhalb des Waldes 
(Verbindungsstrassen) unterscheidbar. 

In einem dritten Arbeitsschritt werden an der WSL ausserhalb des Waldes verlaufende, für die 
Holzabfuhr relevante Strassen im Bereich von aufgelösten Bestockungen (Signatur auf der 
Landeskarte) kartiert. 
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7  Stand der Waldentwicklungsplanung 

Die Befragung zum Stand der Waldentwicklungsplanung wird bei den kantonalen Planungs-
verantwortlichen parallel zur Befragung der lokalen Forstdienste durchgeführt. Dabei werden die im 
vorliegenden Kapitel beschriebenen Merkmale in Bezug auf die Probeflächenzentren (PFZ) des LFI5 
erhoben. Die Befragung wird in zwei Teilen durchgeführt. Im ersten Teil (Februar–April 2023) werden 
die Merkmale in Bezug auf die PFZ der Jahresnetze 1–5 erhoben, im zweiten Teil (Januar–April 2027) 
in Bezug auf die PFZ der Jahresnetze 6–9. Die Befragung wird für jeden Kanton (BS/BL zusammen) 
separat durchgeführt. Um die Befragung durchzuführen, müssen alle Probeflächen der befragten 
Jahresnetze bereits terrestrisch aufgenommen worden sein. Die Merkmale werden mittels vorbereitem 
Excel-Formular erhoben. Dieses beinhaltet für jedes PFZ (definiert durch Clusternummer, Koordinaten 
und LK25-Blatt) die Befragungsdaten der Vorinventur (LFI4), das Bezugsdatum (siehe MID 2036 
Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung) und leere Spalten für die zu erfassenden 
Merkmale (MID 803 Stand des Waldentwicklungsplans WEP, MID 2034 Art des Waldentwicklungs-
plans WEP, MID 804 Kalenderjahr der Inkraftsetzung des Waldentwicklungsplans WEP, MID 2035 
Gültigkeit des Waldentwicklungsplans WEP, MID 2038 Dauer der Gültigkeit des Waldentwicklungs-
plans WEP, MID 2037 Anzahl Revisionen des Waldentwicklungsplans WEP). Damit die Planungs-
verantwortlichen die PFZ lokalisieren und mit bestehenden Planungswerken im GIS verschneiden 
können, wird zusätzlich ein Shapefile mit den PFZ verschickt. Die Exceldatei und das Shapefile 
werden per E-mail versandt. 

MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung (Datum) 
LFI.UMFRAGE.WEPDATUM 

Ziel 
Technisches Merkmal. Angabe des Datums der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung resp. des 
Bezugszeitpunktes aller WEP-Merkmale. 

Definition 
Letzter Tag des Jahres, welches als Bezugszeitpunkt der zu befragenden WEP-Merkmale dient 
(Teil 1: 31.12.2022; Teil 2: 31.12.2026). 

Vorgehen 
Das Datum ist abhängig vom Netzjahr LFI5 und wird vorgegeben. 

MID 803 Stand des Waldentwicklungsplans WEP (Code) 
LFI.UMFRAGE.WEPSTAND 

Ziel 
Erfassung des Erarbeitungsstands des Waldentwicklungsplans oder eines vergleichbaren 
überbetrieblichen Planungswerkes. 

Definition 
Unter einem (kantonalen oder regionalen) Waldentwicklungsplan WEP (Synonym: kantonaler oder 
regionaler Waldplan) versteht das LFI ein Planungswerk von überbetrieblicher Bedeutung, welches 
der Sicherung der öffentlichen Interessen am Wald dient. Im Minimum sind für einen WEP die Wald-
funktionen unter (geeignetem) Einbezug der Bevölkerung erfasst und gewichtet worden, sodass die 
Anforderungen von Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung über den Wald erfüllt werden. 

Vorgehen 
Der Erarbeitungsstand des WEP ist für jedes einzelne PFZ anzugeben. Falls ein kantonaler WEP 
(oder ein vergleichbares kantonsweites Planungswerk) vorliegt, gelten die Angaben für alle PFZ im 
Kanton. In Kantonen mit regionalen WEP (oder vergleichbaren regionalen Planungswerken), können 
für die einzelnen PFZ unterschiedliche Antworten gegeben werden. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 
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Codebedeutung 

1 WEP geplant/vorgesehen 

2 WEP in Erarbeitung 

3 WEP rechtskräftig Falls ein bestehender WEP abgelaufen ist oder ausser 
Kraft gesetzt wurde, kommen je nach Situation die  
Codes 1, 2, 4 oder 5 zur Anwendung. 

4 andere überbetriebliche Die Waldfunktionen wurden im Rahmen einer anderen 
Planung in Kraft überbetrieblichen Planung (z.B. Richtplanung) erfasst und 

gewichtet. 

5 keine überbetriebliche Planung Es ist weder ein WEP noch eine andere überbetriebliche 
Planung geplant / in Erarbeitung / rechtskräftig. 

MID 2034 Art des Waldentwicklungsplans WEP (Code) 
LFI.UMFRAGE.WEPART 

Ziel 
Erfassung der Art des überbetrieblichen Planungswerkes. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 803 Stand der Waldentwicklungspläne WEP = Code 3 WEP 
rechtskräftig oder 4 andere überbetriebliche Planung in Kraft. Es ist anzugeben, ob das PFZ im 
Perimeter eines kantonalen WEP, eines regionalen WEP oder eines anderen überbetrieblichen 
Planungswerks mit Erfassung und Gewichtung der Waldfunktionen und Mitwirkungsmöglichkeit der 
Bevölkerung liegt. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 

Codebedeutung 

1 kantonaler WEP 

2 regionaler WEP 

3 kantonaler Richtplan 

4 anderes überbetriebliches Planungswerk 

MID 804 Kalenderjahr der Inkraftsetzung des Waldentwicklungsplans WEP 
(Zahl, 1900–2026) 
LFI.UMFRAGE.WEPJAHR 

Ziel 
Erfassung des Alters des aktuellen WEP oder des vergleichbaren überbetrieblichen Planungswerkes. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 803 Stand der Waldentwicklungspläne WEP = Code 3 WEP 
rechtskräftig oder 4 andere überbetriebliche Planung in Kraft. Es ist das Kalenderjahr anzugeben, in 
dem der aktuelle WEP oder das vergleichbare überbetriebliche Planungswerk Rechtskraft erlangt hat. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 

MID 2035 Gültigkeit des Waldentwicklungsplans WEP (Code) 
LFI.UMFRAGE.WEPGUELTIG  

Ziel 
Erfassung der groben Gültigkeitsdauer des WEP oder des vergleichbaren überbetrieblichen Planungs-
werkes und ob überhaupt eine zeitliche Beschränkung besteht. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 803 Stand der Waldentwicklungspläne WEP = Code 3 WEP 
rechtskräftig oder 4 andere überbetriebliche Planung in Kraft. Es ist anzugeben, ob der aktuelle WEP 
oder das vergleichbare überbetriebliche Planungswerk 1 bis 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre lang 
gültig ist, bzw. nach diesem Zeitraum revidiert (überprüft) werden soll. Bei unscharfen Angaben, wie 
z.B. „Eine Überprüfung ist spätestens in 20–25 Jahren vorzunehmen“, ist die obere Grenze mass-
gebend. Falls die Gültigkeit zeitlich explizit nicht eingeschränkt ist («unendlich gültig») oder eine
Aktualisierung bei Bedarf (rollende Planung) vorgesehen ist, ist Code 3 WEP nicht zeitlich beschränkt
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(unendlich gültig) oder «rollende Planung» anzugeben. Falls die Gültigkeitsdauer unbekannt ist 
(Achtung: unbekannt ≠ unendlich gültig) ist Code 4 Gültigkeit des WEP nicht bekannt anzugeben. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 

Codebedeutung 

1 WEP 1–30 Jahre gültig 

2 WEP >30 Jahre gültig 

3 WEP nicht zeitlich beschränkt (unendlich gültig) oder «rollende Planung» 

4 Gültigkeit des WEP nicht bekannt. 

MID 2038 Dauer der Gültigkeit des Waldentwicklungsplans WEP (Zahl, 1–30) 
LFI.UMFRAGE.WEPGUEDAU 

Ziel 
Erfassung der Gültigkeitsdauer des WEP oder des vergleichbaren überbetrieblichen Planungswerkes 
in Jahren. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird erfasst, falls MID 2035 Gültigkeit des Waldentwicklungsplans WEP = Code 1 WEP 
1–30 Jahre gültig. Es ist die Anzahl Jahre anzugeben, für die der aktuelle WEP oder das vergleich-
bare überbetriebliche Planungswerk gültig ist, bzw. nach wie vielen Jahren ab Inkraftsetzung eine 
Revision (Überprüfung) vorgesehen ist. Bei unscharfen Angaben, wie z.B. „Eine Überprüfung ist 
spätestens in 20–25 Jahren vorzunehmen“, ist die obere Grenze massgebend. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 

MID 2037 Anzahl Revisionen des Waldentwicklungsplans WEP 
(Zahl, 0–20, NULL) 
LFI.UMFRAGE.WEPANZREV 

Ziel 
Erfassung, wie viele Male der WEP oder das vergleichbare überbetriebliche Planungswerk bereits 
revidiert worden ist. 

Vorgehen 
Das Merkmal wird grundsätzlich erfasst, falls MID 803 Stand des Waldentwicklungsplans WEP = 
Code 3 WEP rechtskräftig oder 4 andere überbetriebliche Planung in Kraft. Anzugeben ist die Anzahl 
Teil- oder Totalrevisionen des WEP oder des vergleichbaren überbetrieblichen Planungswerks. 
Revisionen werden nur berücksichtigt, falls die Bevölkerung auch im Revisionsprozess mitwirken 
konnte. Ein Wechsel von einem regionalen zu einem kantonalen WEP zählt auch als Revision. Falls 
die Anzahl nicht angegeben werden kann, wird kein Wert (nichts) erfasst. 

Zeitbezug: MID 2036 Datum der Erhebung zur Waldentwicklungsplanung 
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Anhang 1: Bedienungsanleitung für die Applikation 
zur Erfassung von Erschliessungssituation, 
Rückewegen und Bildungsplätzen 

Darstellung der Strassen mit Eigenschaften gemäss LFI4 

Lastwagenbefahrbare Waldstrassen/Verbindungsstrassen – Belagstyp, Fahrbahnbreite, 
Huckepackmöglichkeit: 

Naturstrasse, 2.50–2.99 m 

Naturstrasse, 3.00–3.49 m 

Naturstrasse, 3.00–3.49 m, Huckepack 

Naturstrasse, ≥ 3.50 m 

Naturstrasse, ≥ 3.50 m, Huckepack 

Asphaltstrasse, 2.50–2.99 m 

Asphaltstrasse, 3.00–3.49 m 

Asphaltstrasse, 3.00–3.49 m, Huckepack 

Asphaltstrasse, ≥ 3.50 m 

Asphaltstrasse, ≥ 3.50 m, Huckepack 

Betonstrasse, 2.50–2.99 m 

Betonstrasse, 3.00–3.49 m 

Betonstrasse, 3.00–3.49 m, Huckepack 

Betonstrasse, ≥ 3.50 m 

Betonstrasse, ≥ 3.50 m, Huckepack 

Verbindungsstrasse (kein Belag), 3.00–3.49 m 

Verbindungsstrasse (kein Belag), 3.00–3.49 m, Huckepack 

Verbindungsstrasse (kein Belag), ≥ 3.50 m 

Verbindungsstrasse (kein Belag), ≥ 3.50 m, Huckepack 

Befahrbarkeit: 

3-Achser
4-Achser

5- oder 6-Achser

Hindernis (Einschränkung): 

baulich 
behördlich 
ohne Angabe 

alle Strassen im Datensatz swissTLM3D: 

Bezugsgrössen PFL: 

Probeflächenzentrum (PFZ) 

Interpretationsfläche (Quadrat um PFZ mit Seitenlänge 50 m) 

Kreis um PFZ mit Radius 100 m 
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Beispiel: 

weitere Symbole: 

neuer Anschlusspunkt LFI5 

Anschlusspunkt LFI4 

Neue Waldstrasse/Verbindungsstrasse und Mutationen 

Bildungsplatz 

Rückeweg 

Seillinie 

Vortransport 

Forstrevier 

Verbindungsstrassen zu kontrollieren 

Art der Einschränkung zu kontrollieren 

Vorgehen 

1. Vorbereitungen

- Projekt auf dem Laptop öffnen

- Forstrevier auswählen; Namen der erfassenden und der befragten Person(en) angeben

- Transparenz der Landeskarte einstellen: mit dem Button «LK Transparenz»

- Zoomstufe bestimmen: über das Dropdown-Fenster «Zoomstufen»  oder mit dem 

Mausrad
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- TLM ein- und ausschalten, um alle verfügbaren Strassenlinien im swissTLM3D anzuzeigen: mit
Button «TLM ein/aus»

- Zu gegebenen Koordinaten springen: Unter 'Navigation und Selektion' auf 'Go To XY'  klicken – 

unten im Kartenfenster öffnet sich ein Eingabefenster; Eingabe als 7-stellige Zahlen — Einheit: 

Meter –  oder Enter 

2. Strassen einzeichnen

Alle Änderungen am Waldstrassennetz werden im GIS mit Hilfe des Menüs «Waldstrassen» direkt auf 
der Karte eingezeichnet. 

- Im Menü «Waldstrassen» das Tool «Neue Strasse oder Änderung»  aktivieren. Das Eingabe-

fenster für die Strasseneigenschaften öffnet sich:
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- Gewünschte Attribute mit Klick auf die entsprechenden Buttons auswählen. Gewählte Buttons sind
gelb markiert. Nur diejenigen Eigenschaften müssen ausgewählt werden, bei denen eine Änderung
anzubringen ist.

Der -Button bedeutet, dass tatsächlich eine Änderung seit der Referenzinventur stattgefunden hat

(z.B. Belagsänderung). Ohne -Button handelt es sich um eine Korrektur der Angabe aus der

Referenzinventur (Nachführung, Fehlklassierung). 

Bei Aus- und Neubauten wird der -Button nicht benötigt.

Sind die Attribute ausgewählt, kann mit der Maus eine Linie entlang des entsprechenden 
Strassenabschnittes gezeichnet werden. 

- Attribute einer gezeichneten Strasse ändern: Button «Waldstrassen»  – das Strassen-

Eingabefenster öffnet sich. Strasse mit dem Select-Tool  auswählen. Die momentanen

Attributierungen sind gelb markiert. Jetzt können die Attribute über die Buttons angepasst werden.
Bevor eine neue Strasse ausgewählt wird, muss die vorher ausgewählte de-selektiert werden

(Clear-Button  oder mit Cursor neben Strasse klicken).

- Eine gezeichnete Linie kann nachträglich aufgeteilt werden. Dafür die Linie zuerst mit dem Select-

Tool  selektieren. Anschliessend den Button «Split»  wählen und die Linie durch Klicken an

der gewünschten Stelle trennen. (Es ist auch möglich, eine kurze Trennlinie zu zeichnen, Abschluss
mit Doppelklick. Beide Teillinien erhalten die Attribute der ursprünglichen Linie.

- Selektion aufheben: neben Strassen klicken oder Clear-Button

- Längere zusammenhängende Strecken von lastwagenbefahrbaren Waldstrassen mit einer
Mindestfahrbahnbreite von 3.0 m und einer Tragkraft von Fahrzeugen mit mindestens 26 t, die
gemäss LFI4-Erhebung nicht an das übergeordnete Strassennetz angeschlossen sind, sind im GIS
separat dargestellt (Layer «Verbindungsstrassen - kontrollieren», gelb hinterlegt). Falls eine
Verbindungsstrasse zum übergeordneten Strassennetz existiert (oder zu einer angeschlossenen

Lastwagenstrasse), ist diese, ebenfalls mit dem Tool «Neue Strasse oder Änderung» ,

einzuzeichnen. Am Ende der Verbindungsstrasse, wo das übergeordnete Strassennetz erreicht ist,

wird mit dem Button «Anschlusspunkt»  ein Anschlusspunkt gesetzt.
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Bestehende Anschlusspunkte können mit diesem Tool auf "ungültig" gesetzt werden. 

- Änderungen werden jeweils nach 5 Minuten gespeichert. Um eine Linie wieder zu entfernen, diese

mit dem Select-Tool  markieren und den Button «Waldstrasse(n) löschen»  anklicken. Dieser 

Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. 

3. Rückewege einzeichnen

Alle den Probeflächen zugehörigen Rückewege werden im GIS mit Hilfe des Menüs «Rückewege» 
direkt auf der Karte eingezeichnet. 

Im Menü "Rückewege" das Tool «Neuer Rückeweg» selektieren –  oder  (Freihand). Damit 

wird das Eingabefenster für die Rückewege geöffnet: 

- Im Dropdown-Menü das Hauptrückemittel für die Rückephase auswählen.

- Rückephase zeichnen: Der Beginn der Linie muss immer auf einer LFI-PFL oder am Ende einer
schon bestehenden Rückephase liegen. Dazu ist das «Snapping» aktiviert ("Springen" auf den
Punkt) – bei einer geraden Linie automatisch, bei einer Freihandlinie muss die Leertaste gedrückt
werden.
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Abgeschlossen wird die Rückephase mit der Doppelklick-Taste. Die letzte Rückephase endet bei 
einer zum Zeitpunkt der Felderhebung LFI5 lastwagenbefahrbaren Strasse (Definition gemäss  
LFI: Mindestbreite von 2.5 m und Oberbau für Fahrzeuge mit einer Achslast von mindestens 10 t 
dimensioniert) (ebenfalls Snapping verwenden). Falls dies nicht erwünscht ist, kann der Rückeweg 
beim Test als Ausnahme deklariert werden. 

- Ein Rückeweg kann aus maximal 5 Rückephasen bestehen.

- Attribute einer gezeichneten Rückephase ändern: Button «Rückeweg Attribute» – das

Rückeweg-Eingabefenster öffnet sich. Rückephase mit dem Select-Tool  auswählen. Das 

gewünschte Hauptrückemittel kann im Dropdown-Menü angepasst werden.

- An jeder PFL kann nur ein Rückeweg beginnen.

- Änderungen werden jeweils nach 5 Minuten gespeichert. Rückephase löschen: Um eine Rücke-

phase wieder zu entfernen, diese mit dem Select-Tool  markieren und den Button «Rückeweg(e) 

löschen»  anklicken. 

- Rückewege kontrollieren: Mit dem Button "Daten testen"  wird geprüft, ob alle Rückewege bei

einem PFZ beginnen und an einer LFI-Lastwagenstrasse enden. Ausnahmen können markiert
werden. Es wird auch getestet, ob jede PFL einen Rückeweg hat. Dieser Test wird für das einzelne
Forstrevier durchgeführt.

Fehler werden in einem Fehler-Fenster aufgelistet. Beim Anklicken eines fehlerhaften Rückeweges 
springt die Kartenansicht auf die entsprechende Stelle, und der Rückeweg kann korrigiert werden. Ein 
Rückeweg, der nicht an einer lastwagenbefahrbaren Strasse endet (z.B. weil diese noch nicht erfasst 
worden ist), kann ins Feld «Ausnahmen» verschoben werden und wird dann so akzeptiert. Ebenso 
kann eine PFL als Ausnahme deklariert werden, z.B. wenn der dazugehörige Rückeweg erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfasst werden soll. 
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- PFL liegt praktisch direkt auf der Strasse: Auf der Karte so weit hineinzoomen, dass ein Rückeweg
eingezeichnet werden kann.

4. Seillinie einzeichnen

- LFI-PFL im Menü «Rückewege» mit dem Select-Tool  auswählen. 

- Das Tool «Neue Seillinie»  auswählen. Seillinie einzeichnen (besteht aus einem geraden 

Abschnitt und muss nicht bei einem PFZ beginnen oder an einer Strasse enden), mit einem Doppel-
klick abschliessen. Die gezeichnete Linie muss mindestens 10 m lang sein. Zu jedem PFZ darf nur 
eine Seillinie gezeichnet werden. 

- Änderungen werden jeweils nach 5 Minuten gespeichert. Um eine Seillinie wieder zu entfernen,

diese mit dem Select-Tool  markieren und den Button «Seillinie(n) löschen»  anklicken.

5. Vortransportlinie erfassen

Eine Vortransportlinie beginnt am Ende der letzten Rückephase und verläuft auf einer zum Zeitpunkt 
der Felderhebung LFI5 lastwagenbefahrbaren Strasse (Fahrbahnbreite ≥ 2.5 m und Achslast ≥ 10 t), 
d.h. der Startpunkt der Vortransportlinie, und somit der Endpunkt der letzten Rückephase, muss auf
einer Lastwagenstrasse liegen. Falls dies auf der Karte nicht der Fall ist (z.B. weil eine neue Last-
wagenstrasse noch nicht digitalisiert wurde), muss vor dem Einzeichnen der Vortransportlinie der
Rückeweg beim Test als Ausnahme deklariert werden.

- Button "Neue Vortransportlinie"  anklicken. Die Linie wird im Freihand-Modus gezeichnet: Mit

Hilfe der Leertaste auf das Ende der Rückephase snappen, Linie zeichnen und mit einem Doppel-
klick abschliessen. Die gezeichnete Linie muss mindestens 10 m lang sein.

- Änderungen werden jeweils nach 5 Minuten gespeichert. Um eine Vortransportlinie wieder zu

entfernen, diese mit dem Select-Tool  markieren und den Button «Vortransportlinie(n) löschen» 

 anklicken. 
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6. Bildungsplätze erfassen

Alle Einträge zu Bildungsplätzen werden im GIS mit Hilfe des Menüs «Bildungsplätze» direkt auf der 
Karte eingezeichnet. 

- Tool «Neuer Bildungsplatz»  wählen. Anschliessend einen Punkt setzen, womit sich das 

Eingabefenster für die Bildungsplatz-Eigenschaften öffnet: 

Die Eingaben werden mit «Speichern und Schliessen» beendet. Mit «Abbrechen» wird das Fenster 
geschlossen und der aktuelle Bildungsplatz wieder gelöscht. 

- Eigenschaften eines Bildungsplatzes anschauen oder ändern: Button «Bildungsplätze»

anklicken. Den Bildungsplatz in der Karte mit dem Selektier-Tool  auswählen. Die Attribute

können nun angepasst werden. Mit «Abbrechen» oder «Speichern und Schliessen» beenden.

- Bildungsplätze werden sofort gespeichert. Um einen Bildungsplatz wieder zu entfernen, diesen mit

dem Select-Tool  markieren und den Button «Bildungsplatz löschen»  anklicken.
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7. Erfassung abschliessen

Sind die Eingaben für ein Forstrevier vollständig, kann das Projekt geschlossen werden: Project – Exit 

oder Klick auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke . 

Auf die Fragen  

- "Sollen die Edits gespeichert werden?"
- "Soll ein Backup der Daten erstellt werden?"
- "Save changes to [Projekt]?"

jeweils mit "Ja" antworten. 
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Anhang 2: Lastwagentyp, Anzahl Achsen und 
Gesamtgewicht 

Quelle: Verändert nach: Heinimann H.R., 2012: Unterlagen zur Vorlesung 701-0005-00 "Erschliessungs- und Erntesysteme der 
Landnutzung". ETH, Zürich. 

26 t 

28-32 t

40-44 t
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